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Vorbemerkung. 

Schon  von  jeher  hat  Abälard  sowohl  wegen  der 
Eigenart  seiner  Person  wie  seiner  Lehre  weit  über  die 
Kreise  der  Gelehrten  und  Forscher  hinaus  die  Aufmerk- 

samkeit auf  sich  gelenkt.  Seine  Person,  bald  umwoben 
von  anekdotenhaften  Erzählungen,  hat  auch  in  Zeiten  mit 

wenig  historischem  Verständnis  begeisterte  Verehrer  ge- 
funden. In  neuester  Zeit  hat  die  Wissenschaft  ihr  Augen- 

merk besonders  auf  die  Schriften  und  Lehren  des  von 

jeher  so  hoch  gefeierten  Peripateticus  Palatinus  gerichtet. 
Dass  diese  eigenartig. sein  müssen,  zeigt  vor  allem  schon 

das  entschieden  ablehnende  Urteil,  das  sie  bereits  zu  Leb- 
zeiten ihres  Autors  von  den  meisten  Vertretern  der  da- 

maligen Scholastik  erfuhren,  i) 
Dass  die  Neuerungen  der  Abälardischen  Theologie 

besonders  der  Trinitätslehre  in  der  Anschauung  des  Ver- 
fassers von  den  Universalien  wurzeln,  ist  unbestritten.  -) 

Man  darf  daher  erwarten,  dass  ein  anderes  berühmtes  Werk 
desselben,  die  Ethica  dem  gleichen  Einfluss  unterliege. 
Die  Ethik  soll  ja,  wie  Abälard  selbst  zu  erkennen  gibt 

und  wie  man  es  im  12.  Jahrhundert,  der  Zeit  dieses  Mei- 
sters, noch  kaum  ander  wusste,')  ein  Glied  des  theo- 

logischen Systems  sein,  das  neben  den  beiden  Hauptlehr- 
stücken vom  Glauben  und  von  den  Sakramenten  das  dritte 

1)  Deutsch,  Die  Synode  zu  Scns   1141.     Berlin   1880. 

*)  Ders.  P.  Abaelard,  ein  kritischer  Theolog  des  12.  Jahrh. 
Leipzig    1883. 

')  Selbst  ein  Schüler  Abaelards.  Petrus  der  Lombarde,  reiht 
die  ihm  wichtig  scheinenden  ethischen  Probleme  sehr  gezwungen 

in  die  Christologie  ein.  Manche  kleinere  Werke  in  Migne,  P.  L.  182, 

die  nach  ihrem  Titel  ethische  Untersuchungen  vermuten  lassen,  ent- 

si»r<  chen    durchaus    nicht    dieser    Erwartung    und    bieten    selten    mehr 
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von  der  Liebe  zu  behandeln  hätte.^)  Sie  ist  der  Höhe- 
punkt der  theologischen  Untersuchungen,  so  dass  sie  zu- 

treffend nur  als  divinitas  gekennzeichnet  werden  kann.  ■') 
Die  Einfügung  ins  theologische  System  ist  aber  bei 

der  Ethik  eine  viel  losere  als  bei  der  Lehre  vom'  Glauben 
und  den  Sakramenten.  Die  Ethica  ist  trotz  ihrer  eben 

angedeuteten  Beziehungen  zur  Theologia  eine  selbständige 
Abhandlung ;  auch  die  Bearbeitung  des  Stoffes  weicht  nicht 
unwesentlich  von  jener  der  rein  theologischen  Materien 

ab.  Während  in  den  rein  theologischen  Werken  Abä- 
lards,  in  der  Introductio  ad  theologiam,  der  Theologia 
christiana,  in  der  Erklärung  des  Römerbriefes,  die  ratio 
zwar  eine  sehr  bedeutende  Rolle  spielt,  neben  diese  aber 
doch  mindestens  ebenbürtig  die  Autorität  der  Schrift  und 

als  einig>;  Lebensregeln  oder  gar  nur  Anstandsiehren.  Gelegentliche 

Bemerkungen  bei  Hugo  v.  St.  Victor,  Petrus  Lombardus  u.  A.  über 

die  Ethik  sind  in  ihrer  Bedeutung  als  Zeugen  ethisch-wissenschaft- 
lichen Fühlens  im  12.  Jahrhundert  sehr  überschätzt  worden.  Für  eine 

wissenschaftliche  Ethik  war  eben  die  Zeit  noch  nicht  gekommen. 

Das  bezügliche  Werk  Abaelards  und  die  Moralis  philosophia  des 

Wilhelm  v.  Conches  (in  Migne,  S.  L.  als  Schrift  Hildeberts  v.  La- 
vardin  aufgeführt.  Vergl.  hiezu  Haureau,  Notices  et  extraits,  Paris 

1890.  I.  99 — 108)  sind  Ausnahmen  von  der  Regel;  letztere  zu  dem 
mehr  eine  Citatensammlung  nach  Gesichtspunkten  der  Ciceronianischen 

Ethik,  als  eine  eigene  Untersuchung. 

*)  Introductio  ad  theologiam  I  p.  5  in  Petri  Abaelardi  opera 
vorx  Victor  Cousin  u.  C.  Jourdin  (t.  I.  Paris  1849;  t.  H.  ib.  1859. 

Dieser  Ausgabe  sind  die  auf  Abaelard  bezüglichen  Citate  entnommen.) 

—  Dass  die  Ethik  die  Lehre  von  der  christilichen  Liebe  zu  behandeln 

habe,  ergibt  si?h  klar  aus  der  sogenannten  Epitome  31  u.  32  (Cousin  II 

583  ff.)  die  sich  fast  ̂ n  allen  Punkten  aufs  engste  an  Abaelard  an- 
scWiesst.  Bezüglich  dieses  Schriftchens  sowie  ähnlicher  drei  weiterer 

Ueberarbeitungen  der  Abaelardischen  Theologia  (Introductio)  vergl. 

Denifle,  Archiv  f.  Litteratur  u.  Kirchengeschichte  d.  M.  A.  I.  1885 

St.    402. 

^)  Dialog,  t.  II.  669;  Christiaiuis:  Nunc  profccto,  quantum  per- 
cipio,  ad  omnium  disciplinarum  finem  et  consummationem  proficisci- 
mur.  Quam  quidem  vos  ethicani,  i.  e.  moralem,  nos  divinitatem 

nominare  consuevimus.  Nos  illam  videlicet  ex  eo,  ad  quod  com- 
prehendum  tenditur,  i.  e.  Deuni  nuncupantes,  vos  ex  illis,  per  quae 

illuc   pervenitur,   hoc   est   moribus  bonis,   quas   virtutes   vocastis. 



-     5     — 

der  Vakr  tritt,  hat  die  Ethica  fast  durchweg  philosophisches 
Goprägf.  Die  auf  Schrift  und  Väter  gestützte  theologische 
Argumentation  erscheint  hier  als  untergeordnete  Ergän- 

zung der  philosophischen   Spekulation.  '^) 
Steht  also  schon  die  Abälardische  Theologie  teilweise 

unter  dem  Einflüsse  nominalistischer  Deutung  des  Univer- 
salienproblems, so  ist  dies  nicht  minder  zu  erwarten  von 

der  Ethik,  nicht  blos  weil  sie  mit  der  Theologie  einiger- 
massen  zusammenhängt,  sondern  besonders  weil  sie  viel- 

mehr als  jene  dem  eigentlichen  Gebiet  des  genannten 
Problems,  der  Philosophie   nahe   steht. 

Eine  auf  etwaige  Bestätigung  solcher  Erwartung  ab- 
zielende Untersuchung  scheint  jedoch  auf  bedeutende  Hin- 
dernisse  zu  stossen. 

Einmal  ist  uns  die  hier  vor  allem  in  Betracht  kom- 
mende Schrift  die  Ethica  seu  scito  teipsum  nur  zum  Teil 

vielleicht  nur  zum  kleineren  Teil  erhalten. ')  Indes  bietet 
gerade  der  erhaltene  Teil  die  für  die  damalige  Zeit  wich- 

tige und  mannigfach  behandelte  Lehre  von  der  Sünde 

sehr  ausführlich")  und  birgt  viele  über  den  Rahmen  der 
Sündenlehrc  hinausweisende  Bemerkungen  allgemein  ethi- 

scher Natur.  Auch  können,  da  die  Lehre  Abälards  im 

grossen  und  ganzen  einheitlich  ist,  gelegentliche  ethische 
Erwägungen  aus  dessen  anderen  Schriften  herangezogen 

^)  Zifgltr,  Gesch.  der  christl.  Ethik,  Strassburg  1892.  Ders. 
Abaclards  Ethica  in  Strassburger  Abhandlungen  zur  Philosophie  1884; 

Luthardt,  Gesch.  der  christl.  Ethik  I,  Leipzig  t888.  —  Aus  dem  an- 
geführten Grunde  scheint  die  Ethica  oder  Scito  te  ipsum  wohl  auch 

Bernard  v.  Clairveaux  verdächtig:  ep.  326:  Sunt  autem,  ut  audio, 

adhuc  alia  ejus  (sc.  Abaelardi)  opuscula  quoruni  noniina  sunt:  Sic. 

et  non  ;  Scito  t  c  i  ji  s  u  m  ,  et  alia  quaedam,  de  quibus  limeo,  ne 

sicut  monstruosi  sunt  nominis,  sie  e'iam  sint  monstruosi  dogmatis. 

')  Inwieweit  die  uns  erhaltene  Ethica  unvollendet  geblieben, 
oder  was  davon  verloren  ging,  kann  hier  nicht  weiter  erörtert  werden. 

Vergl.  Ziegler,  Gesch.  d.  christl.  Ethik  268;  u.  A.  E.  216  ff;  auch 

Bitlcher,  lieber  die  Schriften  u.  s.  w.  des  Peter  Abälard,  in  Zejtsrlirift 

für    historische    Theologie    I.    1870    St.  68  u.   69. 

*)  Zicgic-r.  .A.  E.  204  nennt  ihn  deslialb  mit  Vorzug  den  1  linst- 
liehen   Ethiker. )3Q 

G30L 
S33 
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werden.  Besonders  ist  hier  der  Dialogus  inter  Philoso- 
phum,  Judaeum  et  Christianum  zu  berücksichtigen,  eine 
philosophische  Arbeit  wahrscheinlich  aus  der  früheren  Zeit 
Abälards,  die  eine  vollständige  Ethik  verspricht  und  eine 
Abhandlung  über  das  höchste  Gut  auch  tatsächlich  bietet. 

Ein  u^eiteres  Hindernis  besteht  darin,  dass  bis  jetzt 
die  Stellung  Abälards  zur  Universalienfrage  nicht  ins  ein- 

zelnste bestimmt  werden  konnte. 

Aber  es  steht  ausser  allem  Zweifel,  dass  er  entschie- 
dener Gegner  des  damaligen  Realismus  war.  Auch  ist 

jetzt  fast  allgemein  anerkannt,  dass  er  dem  Nominalis- 
mus sehr  nahe  stand;  gewöhnlich  zählt  man  ihn  zur  Gruppe 

der  Conceptualisten.  ^) 
Jedenfalls  darf  man  ihn  dem  Nominalismus  im  wei- 

teren Sinne  zuweisen.  ^^)  Welche  Richtung  er  innerhalb 
desselben  vertritt,  ist  für  vorliegenden  Versuch  ohnehin 

von  geringerer  Bedeutung,  da  feinere  Nuancen  des  Grund- 
problems in  Fragen,  die  nicht  unmittelbar  damit  zusam- 

menhängen, sondern  ihm  im  allgemeinen  ferner  liegen, 
kaum  zur  Geltung  kommen. 

Nach  einigen  Bemerkungen  im  Dialogus  zerfällt  nach 
Abälard  die  Ethik  in  zwei  Untersuchungen:  vom  höchsten 
Gut  und  von  den  Mitteln  zur  Erreichung  desselben,  also 

in  Güter-  und  Tugendlehre,  oder  nach  der  von  Abälard 
bevorzugten  Augustinischen  Ausdrucksweise  in  die  Lehre 

vom  höchsten  Gute  und  von  dem  Wege  zu  demselben.  ^^) 

^)  Cousin,  Ouvrages  incdits  d'Abelard,  Paris  1836  p.  204;  247; 
412;  Ueberweg-Heinze,  Gesch.  der  Philosophie  II  St.  191.  f;  Die 
relative  Ungewissheit  über  Abälards  Stellung  zur  üniversalienfrage 

würde  leichter  zu  heben  sein,  wenn  das  sog.  Fragmentum  Sanger- 

manense  de  generibus  et  speciebus  (Cousin,  Ouvrages  inedits  p.  505.) 

als  Abälardisch  nachgewiesen  werden  könnte,  was  gegenwärtig  be- 
stritten  wird. 

^")  Wie  er  denn  auch  das  Schicksal  der  Nominalisten  geteilt  hat. 
cf.  St.  48. 

^^)  t.  II.  669.  Christianus:  Huius,  ut  arbitror,  disciplinae  in  hoc 
tota  coUigitur  summa,  ut  quo  (?)  summum  bonum  sit,  et  qua  illuc 

via  nobis  sit  perveniendum,  aperiat.  677 :  Ecce  ad  hoc  disputatio 

nostra  perducta  est,  ut  summum  hominis  bonum,  sive  ipsum,  ut  dictum 
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Es  wird  sich  empfehlen,  dieser  Einteilung  zu  folgen, 
wenn  auch  Abälard  selbst  vom  zweiten  Teil  nur  die  Kehr- 

seite, d.  h.  die  Lehre  von  der  Sünde  in  dem,  was  uns 
noch  vorliegt,   in   Betracht  gezogen   hat. 

Das  höchste  Out. 
In  der  Lehre  vom  höchsten  Gute  ging  das  12.  Jahr- 

hundert fast  ausschliesslich  von  der  durch  Augustin  ver- 
mittelten Anschauung  aus,  dass  Out^^)  eine  wesentliche 

Eigenschaft  alles  Seienden  sei,  und  dass  daher  nur  das 
Seiende  gut  sein  könne ;  dass  hingegen  das  Schlechte  nichts 
Seiendes,  sondern  nur  Mangel  eines  Sein  sollenden  oder 
an  einem  Seienden  darstelle.  Das  höchste  Sein  (Seiende) 
ist  darum  auch  das  höchste  Gut  und  alles  ist  insofern 

gut,  als  es  teil  hat  am  höchsten  Sein.  ̂ ^) 
Neben  dieser  wesentlichen  Güte  gibt  es  besonders 

nach  der  eingehenden  Darstellung  Anselms  v.  Canterbury 
und  Hugos  V.  St.  Victor  eine  andere  Art  des  Guten,  das 
der  Mensch  durch  freie  zweckentsprechende  Betätigung 

erst  erreichen  soll,  das  Angenehme  (Zuträgliche,  commo- 
dum)  und  das  Rechte  (rectitudo).  Der  Mensch,  so  lehren 
sie,  hat  in  sich  zwei  Grundtriebe,  einen  nach  dem  ölück, 
(commodum)  und  einen  nach  dem  Rechten  (rectitudo). 
Das  Glück  muss  er  notwendig  erstreben,  im  Streben  nach 

est,  finem  Ijoni  futiuae  vitae  beatitudinem,  et  (.|iia  illuc  pervenitur 

viam,  virtutes  ponamus.  Achnlich  ib.  674.  Eine  Bogriffsbcstinimuni;- 
der   Ethik  findet    sich  bei   Abälard  nicht. 

'^)  Der  Begriff  des  Guten  wird  dabei  als  selbstverständlich  voraus- 
gesetzt und  daher  nicht  weiter  bestimmt. 

")  Augustin.  De  div.  QQ.  34.  Omnc,  quod  est,  in  quantum  est, 
bonum  est.  Summe  enim  est  ilhul  bonuiii,  cuius  j^articipatione  sunt 

bona  cetera,  ebs.  De  üb.  arb.  III.  13  u.  A. ;  Enchir.  11.  Quid  est 

autem  aliud,  quod  m;ilum  dicitur,  nisi  privatio  boni  ?  u.  A.  Diesen 

Gedanken  schliessen  sich  an:  Anvlm  Cant.  De  casu  diab.  I;  De 

conccptu  virg.  III;  Monol.  M.  158  p.  164  u.  167;  Proslog.  18  u.  22; 

Hugo  Victor  Institut.  M.  176  p.  16  u.  27;  Summa  sent  III.  14  (Uni- 

versalitcr  enim  cujuslibet  boni  privatio  mahim  dicitur) ;  Petrus  Lonib. 
Sent.   II.  34;  und  fast   alle  namhafteren  Scholastiker  dieser  Zeit. 



dem  Rechten  ist  er  frei.  Während  aber  das  Streben  nach 

dem  Rechten  (auch  Gerechtigkeit)  bereits  selbst  das  Rechte 
(Gerechtigkeit)  ist,  ist  das  Streben  nach  Glück  noch  nicht 
selbst  Glück,  vielmehr  ist  dieses  nur  dann  erreichbar,  wenn 
der  Mensch  zugleich  auch  nach  dem  Rechten  strebt,  denn 
das  Rechte  (Gerechtigkeit)  ist  ja  nach  Hugo  v.  St.  Victor 
nichts  anderes  als  die  rechte  Art  und  das  rechte  Mass 
im  Streben  nach  Glück.  Das  höchste  Glück  aber  ist  der 

jenseitige,  durch  Erkenntnis  und  Liebe  vermittelte  Besitz 
Gottes. 

Hat  jedoch  die  menschliche  Natur  einen  Defekt  ihrer 

wesenthchen  Güte  erlitten,  indem  der  Trieb  nach  Gerech- 
tigkeit verloren  ging  oder  unwirksam  wurde,  so  kann 

der  Mensch  nicht  zur  Gerechtigkeit,  nicht  zum  Glück  und 
damit  auch  nicht  zu  Gott  dem  Gegenstande  seines  Glückes 

gelangen.  So  ist  das  Glück  bedingt  durch  die  wesent- 
Hche  Güte  des  Menschen,  die  in  der  ewigen  Beseligung 
gleichsam  wieder  in  ihren  Ursprung,  in  Gott,  dem  an 

sich   höchsten   Gute    einmündet,  i*) 

'*)  Hugo  \'ict.  Sent.  III.  6.  \'idendum  est,  quod  Deus  in  primo 
homine  duos  posuit  appetitus,  videlicet  appetitum  justi  et  appetitum 

commodi  ;  appetitum  justi  secundum  voluntatem,  ut  in  eo  homo  pro- 
mereri  posset,  sive  bene  retinendo,  cum  posset  deserere,  sive  maJe 

deserendo,  cum  posset  retinere.  Appetitum  commodi  secundum  neces 

sitateni;  non  enim  potest  homo  non  appetere  commodum  suum  et  ideo 

istum    cum   necessitate    posuit    Deus    in    homine,    ut    in    eo    remuaera- 
retur       Et   in  hoc  appetitu   commodi  mensuram  posuit    Deus, 

ut.  quae  appetenda  essent,  et  quando  et  quo  modo  homo 

appeteret.  Sed  quia  ultra  modum  commodum  appetiit,  sc.  essd  sicut 

dii,  justi  protinus  appetitum  deseruit.  Et  in  hoc  peccavit,  quia 

justitiam  deseruit ;  non  enim  ideo  peccavit,  quia  commodum  suum 

appetitit,  sed  quia  illud  appetendo  justitiam  deseruit,  quod  fuit  appetere 

ccmmodum  ultra  mensuram.  Justitia  namque  est  mensura  in  appetitu 

commodi.  Der  Lohn  (commodum)  unseres  Gerechtigkeitsstrebens  ist 

die  ewige  Seligkeit.  De  Sacr.  I.  7.  11  ff.  Hiezu  Sent.  II.  i.  Et 

quia  non  potest  ejus  beatitudo  participari  nisi  per  intellectum,  et 

quanto  magis  intelligitur,  tanto  magis  habetur,  fecit  rationalem  crea- 

turam,  ut  intclligeret,  intelligendo  amaret,  amando  possideret,  possi- 
dendo  frueretur.  Aehnlich  Anselm.  Cant.  De  concordia  III.  11  .  .  . 

Voluntas    vero.      qua    instriimentum    illud    afficitur    duplex   est     .     . 
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Auch  Abälard  unterscheidet  anscheinend  diese  dop- 
pehe  Art  von  Gütern,  wenn  er  sich  die  Aufgabe  stellt, 
zu  untersuchen,  welches  das  höchste  Gut  an  sich,  und 

welches  den  Menschen  höchstes  Gut  sei.i)  Nach  einigen 
Bemerkungen  in  seinen  theologischen  Werken  hält  er,  von 
dem  gleichen  metaphysischen  Prinzip  ausgehend  wie  die 
Mehrzahl  der  damaligen  Schulen,  Gott  für  das  höchste  Gut 

an  sich,  weil  er  das  höchste  und  vollkommendste  Ver- 
sen ist.  '•')  Berücksichtigt  man  aber  den  Dialogus,  wo 

unser  Magister  es  sich  zur  besonderen  Aufgabe  macht, 
vom  höchsten  Gute  und  von  dem  Begriffe  des  Guten 

überhaupt  zu  handeln,  so  ergibt  sich  ein  wesentlich  an- 
deres Bild.  Dort  sagt  er  nämlich:  Gut  schlechthin  ist 

etwas,  wenn  es  irgend  einem  Zwecke  dienlich  ist  und 

anderseits  nicht  unbedingt  oder  von  Natur  aus  irgend- 
welchen Nutzen  oder  Wert  verhindert,  was  also  wenig- 

stens in  einer  Beziehung  zweckdienlich  und  nützlich,  in 

keiner  Beziehung  aber  aus  sich  und  naturnotwendig  schäd- 

mstrumcntum  volendi  duas  habet  aptitudines,  quas  voco  affcctioncs. 

quanim  iina  est  ad  volendum  commodum,  altera  ad  volenduin  recti- 
tudinem.  13:  Intcntio  .  .  .  I)ci  fuit,  ut  justam  faceret  atque  beatam 

naturam  rationalem  ad  f  rucndum  se ;  sed  neque  justa,  neque  beata 

esse  potuit  sine  voluntate  justitiae  et  beatitudinis.  Voluntas  quidem 

justitiae  est  ipsa  justitia  ;  voluntas  vcro  beatitudinis  non  est  beatitudo. 

cf.  De  volmitate.  —  Hugo  stützt  sich  offensirhtlich  auf  Anselni. 
Der  Ideengang  ist  bei  liciden  der  gleiche.  Die  justitia  ist  das  sittlirh 

Gute    cf   St.  39. 

'^)  Dialog.  t.  11.  C»;!.  Chr.  Sed  priusquaiii  ad  hos  sunnni 
boni,  c|uos  posuisti  gradus,  veniamus,  ad  intermissum  non  dimissuni,  de 

sumnio  bono  vel  sumino  malo  conflictum  redeamus,  ut,  quid  sini- 
pliciter  summum  bonum  vel  summum  nialuin  dicatur,  et  an  aliud  sunv 

mum  bonum  sit,  cpiam  summum  hominis  bcmum,  vel  summum  malum, 

quam  summum  hominis  malum,  determinetur. 

'*')  TIkoI.  111.  1.  11.  471.  l'aret  divinam  substanliam  oninino 
individvi.im  oinninf)  iniormem  (;>J)solut  einfach)  ]ierseverare,  atque 

ideo  eam  recte  perfectum  bonum  dici  et  nulla  alia  re  indigere,  sed 

a  seipso  habens,  non  aliunde.  cpiod  habet,  accipiens.  Introd.  I. 

t.  II.  13.  Tale  est  ergo  Deum  Patn-m  ac  Filium  et  vSpiritum  San(  tum 

nos  profiteri,  ac  si  ipsum.  ut  dictum  est,  summum  bonum  esse  prao- 

dicemus,    cui    tamquam    bonorum    ormnium    pUnitudini    nihil    desil. 
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lieh  ist.  Was  nicht  mit  Notwendigkeit  in  irgendwelcher 
Weise  nützHch  oder  schädlich  ist,  muss  als  indifferent, 
als  gleichgiltig  bezeichnet  werden.  Hieher  gehören  alle 
äusseren  Betätigungen,  die  nicht  aus  sich  eine  notwendig 
schädliche  oder  nützliche  Wirkung  haben,  auch  nicht  in 

sittlicher  Beziehung,  sondern  hier  erst  infolge  der  inne- 

ren „Absicht''.  Den  Substanzen  hingegen,  d.  h.  den  indi- 
viduellen Wesen  kommt  das  Prädikat  „gut''  zu,  weil 

sie    nützen   und    nicht    notwendig   schaden.  ̂ ') 
Des  Menschen  höchstes  Gut  muss  demnach  das  sein, 

das  ihm  den  grössten  Wert  oder  Vorteil  verleiht,  sein 
grösstes  Uebel  hingegen  jenes,  wodurch  er  den  grössten 
Unwert  oder  Nachteil  erleidet.  Das  eine  ist  die  höchste 

Gottesliebe,  das  andere  der  höchste  Gotteshass;  denn  da- 
durch entspricht  oder  widerspricht  der  Mensch  Gott, 

dem  eigentlich  und  schlechthin  höchsten  Gute  am  meisten. 
Je  mehr  er  Gott  hasst,  desto  unwerter,  schlechter  und 
mithin  unglücklicher  wird  er.  Je  grösser  hingegen  seine 
aus  der  höchsten  Gotteserkenntnis  hervorgehende  Liebe 

zu  diesem  höchsten  Gute  ist,  desto  vorzüglicher  und  wert- 
voller wird  er  selbst;  desto  grösser  ist  auch  seine  Glück- 

seligkeit, die  ja  in  nichts  anderem  als  in  einer  in  der 
vollkommensten  Erkenntnis  und  Liebe  Gottes  sich  voll- 

ziehenden Anteilnahme  an  Gott,  im  Besitz  Gottes  besteht. 

Vom  höchsten  Gute,  von  Gott  kommt  also  dem  Men- 
schen  die   vollkommenste    Erkenntnis   und    Liebe   zu    die 

^'')  Dialog.  t.  II.  p.  710.  Bonum  simpliciter  i.  e.  bonam  rem 
arbitior,  quae  cum  alicui  usui  sit  apta,  nullius  commoduin,  vel  digni- 
tatem  per  eam  impediri  necesse  est ;  indifferens  i.  e.  rem,  quae  neque 

bon.i  est  neque  mala,  illam  arbitror,  per  cujus  existentiam  nee  ulla 

bona  deferri,  nee  impediri  necesse  est,  sicut  est  fortuita  motio  digiti, 

vel  quaecumque  actiones  hujusmodi.  Non  enim,  vel  bonae  vel  malae, 

nisi  secundum  intentionis  radicem  judicantur,  sed  omnes  ex  se  in- 

differentes sunt,  et  si  diligenter  inspiciamus,  nihil  ad  meritum  cun- 
ferunt,  quae  nequaquam  ex  se  bonae  sunt  aut  malae,  cum  ipsae 

videlicet  tarn  reprobis,  quam  electis  aeque  conveniant.  ib.  p.  714. 

Sic  et  quaslibet  substantias  constat  bonas  res  esse  dicendas,  quia  cum 

aliquid  conferre  valeant  utilitatis,  nihil  per  eas  dignitatis  vel  commodi 
necesse  et  praepediri. 
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ihm  ebensowohl  den  höchsten  Wert,  wie  die  grösste  Selig- 
keit verleihen  und  darum  ist  Gott,  der  unabhängig  ist 

von  allem  und  deshalb  nirgendwoher  Wert  oder  Vorteil 
empfangen  kann,  also  für  sich  kein  Gut  ausser  sich  hat, 
sondern  selbst  und  allein  das  höchste  und  vollkommenste 

Gut  ist,  auch   des   Menschen  höchstes  Gut.  ̂ ^) 
Hierin  ist  Abälard  mit  der  vorher  angeführten  Auf- 

fassung des  Guten  seitens  der  meisten  Scholastiker  des 
12.  Jahrhunderts  eins:  Gott,  das  an  sich  höchste  Gut,  ist 
auch  des  Menschen  höchstes  Gut.  Aber  die  Betrachtungs- 

weise und  der  Weg  zu  diesem  Ergebnis  ist  durchaus  ver- 
schieden. Jene  ersteren,  die  mit  Anselm  v.  Canterbury 

auf  dem  durch  Augustin  gebotenen  realistisch-platonischen 

'^)  Dialog.  t.  II.  694.  Philos  ....  quid  vidclicet  summum 

hominis  maluni  censeas  appellandum  ?  —  Christ.  lUud  itaquc,  quod 
eum  deteriorem  efficere  potest,  sicut  e  contrano  summum  ejus  l)onum, 

per  quod  eum  mehorem  etfici  coustat;  nämlich:  Summum  ejus 

odium,  summa  dilectio  in  Deum,  per  quac  videlicet  duo  ei,  ([ui 

simpliciter  ac  proprie  summum  bonum  dicitur,  displicere  amplius 

vel    placere    constat.      Quorum    profecto    utrumque    post    hanc    vitam 

sequitur   longe  deteriores  ibi  [sunt  odiendo,  quam  hie  exstiterunt 

contcmnendo.  Sic  e  contrario,  quicumque  illa  Dei  visione  fruuHtur 

....  tanto  lunc  meliores  efficiuntur,  quanto  amplius  cum  diligunt, 

quem  in  semetipso  verius  intuentur,  ut  videlicet  summa  illa  dilectio, 

illa  summi  honi  fruitio,  quae  vcra  est  beatitudo,  summum  hominis 

bonum  recte  sit  dicenda.  Tanta  quippe  est  illa  divinae  majestatis 

gloria,  ut  nemo  eam  coiiispicere  queat,  qui  non  iu  ipsa  visione  ejus 

beatus  fiat.  —  Dialog  t.  II.  697.  Christ.  Summum  .  .  .  hominis 

bonum  id  non  incongrue  dicenduin  videtur,  quod  ipsum  liominem 

participatione  sui  Optimum  reddit  atque  dignissimum,  atcjue,  ut  \erius 

et  probabilius  loquaniur,  ipsum  Deum,  qui  solus  proprie  et  absolute 

summum  bonum  dicitur,  summum  etiam  hominis  lionum  tssc  consti- 

tuamus.  Cuius  videlicet  illa,  quam  diximus,  visionis  suae  partici- 

patione, qui  fruimur,  efficimur  vere  be  ui.  Ex  cpio  ipso;  quijjpe,  quem 

in  ipso  videmus,  ad  nos  illa  summa  dilectio  manat,  ideoque  rectius 

ipse,  qui  ab  alio  non  est,  et  nos  ita  b:."alos  efficit,  summum  h<iminis 
est  dicendus  bonum.  Vielfach  finden  sich  in  dieser  Darlegung  be- 

züglich der  näheren  Bestinnnung  des  sununum  hominis  bomnii  l'"r 
innerungen  an  Augustin  (De  civ.  Dei  19,4;  de  lil).  arb.  I.  13:  II,  9- 
10,  13  u.  A.),  ohne  dass  der  Gegensatz  der  Kntwicklung  zur  .\u- 
gustinischen  Anschauungsweise,  aufgehoben  wird. 
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Standpunkt  stehen,  sehen  demgemass  in  Gott  ebenso  das 
höchst  vollkommene  Wesen,  wie  das  höchste  Gut.  Von 
diesem  fliesst  alle  Güte  und  Vollkommenheit  aus,  indem 
alle  Wesen  irgendwie  an  seiner  Wesenheit  und  Güte  An- 

teil haben.  Gemäss  der  ihnen  zu  teil  gewordenen  Voll- 
kommenheit und  Güte  können  sich  die  einzelnen  vernünf- 

tigen Wesen  gut  verhalten  und  erreichen  so  wieder  das 

höchste  Gut,  mit  dem  sie  in  Liebe  und  Anschauung  ge- 

eint, und  in  dem  sie  selig  sind.  ̂ ■') 
Abälarci  hingegen  geht  von  dem  in  der  Erfahrung 

gegebenen  Dinge,  von  dem  beschränkten  und  ergänzungs- 
bedürftigen Individuellen,  zunächst  dem  Menschen  aus. 

Was  ein  solches  Wesen  vervollkommnet  und  sein  Sein 

und  Wirken  stützt  und  fördert,  ist  dafür  ein  Gut.  So  gelangt 
er  in  aufsteigender  Reihe  zu  immer  höheren  und  zuletzt 

zum  höchsten  Gute,  zu  Gott.  Dieser  ist  nicht  mehr  be- 
schränkt und  ergänzungsbedürftig,  sondern  unabhängig  und 

selbstgenügend  und  ermöglicht  allen  Wesen,  besonders 
dem  Menschen  die  höchste  Vollkommenheit  und  die  grösste 
Entfaltung  seiner  eigentümlichen  Natur.  Gott  ist  also  das 
höchste  Gut,  aber  nicht  beziehungslos,  sondern  das  höchste 
Gut  für  ein  anderes,  für  alle,  und  damit  für  den  Menschen. 

Das  ist  nun  ganz  die  Betrachtungsweise  des  Nomi- 

nalismus, der  immer  vom  Einzelnen,  in  der  Erfahrung^ 
Gegebenen  ausgeht.  Abälard  hat  wohl  nicht  bewusst  und 
mit  Absicht  seinen  Nominalismus  in  die  Untersuchung  des 
Dialogus  hineingetragen;  aber  unbewusst  Hess  er  sich 
hiebei  unbestritten  von  seiner  nominalistischen  Denkweise 
leiten. 

Wenn  er  in  rein  theologischen  Abhandlungen  zuweilen 
vom  höchsten  Gute  in  Ausdrücken  redet,  die  realistisch 

klingen,  -o)  so  ist  nicht  zu  übersehen,  dass  auch  diese  Au- 
gustinisch  gefärbten  Wendungen  nicht  schwer  im  Sinne 
des  Dialogus  zu  deuten  sind  und  dass  er  dort  nirgends 
etwas  über  das  Wesen  des  Guten  sagen  wollte.     Dieses 

")  Anselm  Cant.  De  Hb.  arb.  lllff. ;  De  concordia  III  Hugo  \'ict. 
Sent.    III;   De   Sacram.    I.    7.    u.   A. 

'")  St.  9. 
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ist  eben  ausführlich  in  einer  besonderen  Schrift,  dem  ge- 
nannten Dialogus  dargelegt.  Dass  aber  die  hier  vorge- 
tragene Qütertheorie  wegen  ihrer  Berührung  mit  dem 

Nominalismus  bei  der  bald  ausschliesslich  dem  Realismus 

zuneigenden  Scholastik  des  12.  Jahrhunderts  keinerlei  An- 
klang fand,  ist  infolge  des  damaligen  schroffen  Gegensatzes 

der  beiden   Universalienprobleme   leicht  verständich. 

Willensfreiheit  und  sittliche  Motive. 
Im  höchsten  Gut  hat  Abälard  das  Ziel  des  menschlich- 

sittlichen Handelns  gezeigt;  von  der  Tugend,  als  dem 

Weg  hiezu,  sagt  er  uns  wenig,  nur  das  Gegenteil  der- 
selben, Laster  und  Sünde  ist  in  der  Ethica  ausführlich 

besprochen.  Es  mag  sich  indes  empfehlen,  vor  der  Be- 
trachtung dieser  einige  andere  für  vorliegenden  Versuch 

nicht  ganz  unwichtige  Punkte  ins  Auge  zu  fassen,  näm- 
lich die  Lehre  von  der  Willensfreiheit,  den  Motiven  und 

Beweggründen  des  Wollens  und  den  Normen  des  sitt- 
lichen Lebens. 

Die  Abälardische,  in  der  Ethica  unzählige  Male  ver- 
wendete, aber  nirgends  näher  umschriebene  voluntas^  ist 

nicht  selten  arg  missverstanden  worden  und  hat  dem  Ur- 
heber schwere  und  zumeist  ungerechte  Vorwürfe  einge- 
tragen. "0  Aber  gerade  die  Ethica  lässt  in  ihrem  Zusam- 

menhang keinen  Zweifel  übrig,  dass  unter  voluntas  nur 
das  natürliche  Begehren  verstanden  werden  soll,  das  sich 

als  Trieb,  Verlangen  u.  dgl.  äussert.  -")  Diese  voluntas 
kann  darum  auch  vor  und  gegen  die  Vernunft  bestehen. 
Das  natürliche  Ziel  dieses  Begehrens  ist  die  in  Ruhe  und 
Schmerzlosigkeit  bestehende  Glückseligkeit.  Kann  das  vom 
Begehren  zunächst  erstrebte  Objekt  nicht  erreicht  wer- 

den, sondern  stösst  das   sich   regende   Wollen   (voluntas) 

'")  Bittchcr,  a.  a.  O.  73;  Hayd,  Abälard  u.  seine  Lclirc,  Re- 
gensburg   1863    St.    292. 

'^)  Eth.  III  t.  II.  609  Concupisccre  vel  desitlcrare  aliquid  nun 
nisi  volend')  possumus.  Für  das  Verständnis  der  voluntas  ist  haupi- 
sächlich    Eth.     III     massgebend. 
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auf  unüberwindliche  Hindernisse,  so  muss  der  dadurch 
hervorgerufene  Zustand  als  Leiden  bezeichnet  werden,  weil 
er  sich  in  Seelenschmerz  kund  gibt.  Ein  solches  L.eiden 
ist  besonders  auch  dann  gegeben,  wenn  der  Mensch  aus 
eigenem  Entschluss  ein  Begehren  zurückdrängt,  um  ein 

anderes  wünschenswertes  Gut  zu  erreichen.  -^)  Dieser 
selbständige  Akt  nun,  wodurch  wir  einem  Begehren  zu- 

stimmen oder  es  durch  einen  gegenteiligen  Entschluss  hem- 
men, ist  der  consensus,  die  Zustimmung,  der  Willensent- 

scheid. -*)  Dieser  gehört  entgegen  dem  naturhaften  Be- 
gehren ins  Gebiet  der  Freiheit. 

Die  Willensfreiheit  ist  ein  in  dieser  Zeit  vielbehandeltes 

Problem,  wie  die  zahlreichen,  noch  erhaltenen  Schriften 

hierüber  bezeugen.  Im  ganzen  und  grossen  sind  es  Au- 
gustinische  Ideen,  die  uns  hier  immer  wieder  begegnen. 
Typisch  für  fast  alle  hieher  fallenden  Ausführungen  sind 
jene  Anselms  v.  Canterbury,  die  dann  besonders  von  Hugo 

,v.  St.  Victor,  weiter  bearbeitet  und  klar  gelegt  sind.  Hier- 
nach besteht  die  Willensfreiheit  darin,  dass  der  Mensch 

durch  nichts  ausser  sich  zum  Wollen  genötigt  werden 
kann.     Das  Wollen   kommt  in  jedem   Falle  nur  aus   ihm 

")  In  der  Erklärung  zu  Rom.  15,3  bemerkt  Abälard  Exp.  in 
ep.  ad  Rom.  V.  t.  II  339:  Voluntas  quippe  hominis  ea  proprie 

dicitur,  quae  ex  infirmitate  vel  passibilitate  camis  illata  eam  (carnem) 

naturaliter  quietare  appetit,  quae  nuUis  affligatur  molestiis  sed  ab 

omni  penitus  poena  sit  immunis  ....  Sicut  enim  miseriae  poenam, 

sie  quietem  constat  esse  —  (Der  lückenhafte  Text  will  wohl  sagen: 

Wie  der  Schmerz  das  Unglück,  so  bedingt  die  Schmerzlosigkeit  das 

Glück.)  —  et  sicut,  quod  beatitudinis  vel  quietis  est,  quisque  appetit, 
sie.  quod  miseriae  vel  laboris  est,  refugit.  Talis  itaque  appetitus 

humana  in  nobis  voluntas  dicitur,  quam  voluntatem  quisque  oboe- 

diendo  sequitur  —  Eth.  III.  t.  II.  Non  itaque  talis,  ut  ita  jdicam, 
voluntas,  quae  in  magno  dolore  animi  constat,  dicenda  est  voluntas, 

sed  potius  passio.  Et  tale  est,  quia  hoc  vult  propter  illud,  tamquam 

si  diceretur,  quia  quod  non  vult,  tolerat  propter  illud,  quod  de- 
siderat  ....  Nusquam  enim  passio  Voluntas  esse  pötest,  nisi  ubi 

contra  voluntatem  aliquid  sit,  njc  quisquam  in  eo  patitur,  ubi  suam 

implet  voluntatem   et   quod   fieri   eum    oblectat. 

'*)  Eth.  III.  t.  II.  599.  Ne'"  \  oluntas  concubitus.  sed  voluntatis 
consensus    damnabilis    est. 
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selbst  und  das  genügt  um  den  Menschen  für  frei  zu  er- 
klären. Die  hieniit  behauptete  Freiheit  ist  also  die  sog. 

psychologische.  -)  So  entschieden  diese  festgehalten  wird, 
so  bestimmt  wird  in  Abrede  gestellt,  dass  der  Mensch  aus 
sich  auch  die  sittliche  Freiheit  habe.  Diese  kommt  ihm 

nur  zu  als  übernatürliche,  göttliche  Gabe.  Vermöge  seiner 
natürlichen  Kräfte  kann  er  das  Rechte  und  Gute  nicht 

tun,  er  kann  es  nur  wollen  im  Sinne  des  effektlosen  Wün- 
schens,  er  kann  aber  infolge  der  Verkehrtheit  seiner  Natur 

sein  Wollen  nicht  verwirklichen.  -'^')  Auch  die  rechte  Ver- 
nunfteinsicht vermag  daran  nichts  zu  ändern,  der  Wille 

betätigt  sich  vielmehr  ohne  Rücksicht  auf  sie  und  unter- 
wirft sie  nicht  selten  seiner  Dienstbarkeit.  -•)  Es  macht 

sich  auf  diesem  Gebiete  allenthalben  eine  starke  Neigung 
zum   Voluntarismus  und  Indeterminismus  geltend. 

Dem  gegenüber  spricht  Abälard  dem  Menschen  nicht 

bloss  die  psychologische,  sondern  auch  die  sittliche  Frei- 

^*)  Anselm,  De  lib.  arb.  II;  Hugo  Vict.  Seilt.  II,  9:  De  »Sa- 
cram.  i,  5.  c.  21.  Anselm  und  Hugo  beschäftigen  sich  zumeist 

mit  der  sittlichen  Freiheit,  weil  ihnen  diese  als  die  eigentliche  gilt. 

—  Richard  \'ict.  De  statu  int.  hom.  I,  13.  Libartatis  est,  quod 
ad  aliquid  volenduni  cogi  non  potest;  20.  Nam  bonum  posse  esf  vere 

posse,  sicut  cogi  non  posse  est  vere  liberum  esse ;  23.  lUud  in 

libtrtate  habemus,  ad  quod  aliena  violentia  cogi  non  possumus. 

Afhnlich  Hugo  v.  Rouen,  Dialog.  III  M.  192;  Bernard  v.  Clairveaux, 

De  gratia  et  lib.  arb.;  Robert.  Pull;  Sent.  I;  31  ;  II.  4;  VI,  2; 

49;  Petrus  Lomb.  Scnt.  II,  24 — 26;  Alanus  ab  Ins.  De  art.  cath.  fidei  II, 
8;  Regulae  78  u.  84. 

*•)  Anselm  Cant.  De  con( oidi.i  III.  13;  Hugo  \'ict.  Sent.  II,  2; 
III.  8,  9;  De  Sacram.  I,  6.  12;  I,  5.  u.  A.  bes.  Bernard  Clarv. 

De  gratia  et  lib.  arb.  V'I :  Velle  itaque  inest  nobis  ex  libcro  arbitrio, 
non  tarnen  posse  quod  vojumus.  Non  dico  velle  bonum  aut  velle 

malum,  sed  tantum  velle .  .  .  Ttaquc  liberum  arbitrium  nos  facit 

Vi.kntes  gratia  benevolos ;  ebenso  ib   I\'. 

"^  Hugo.  \'i<  t.  Sent.  III,  8.  \'oluntas  tamquam  doniina  dticit 
secum  rationem,  ad  quodcunque  fuerit  inclinata  .  .  .  Non  enim  trahitur 

voluntas  a  ratione,  sed  solummodo  monstrat  ratio,  quod  appetere 

dfbeat  voluntas.  Ratio  vero  trahitur  a  voluntatc.  etiam  in  his,  quae 

sunt  contra  rationem.  Ebenso  Bernard  Cl.  De  gratia  et  lib  arb  II. 

Peter  v.  Poiticrs,  Scnt.  II,  4  u.  22:  \'oluntas  est  domina,  ratio  pc 
dissequa. 
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heit  zu.  Der  menschliche  Wille  ist  in  seiner  Betätigung 
(consensus)  frei  von  äusserem  Zwange,  wie  er  nicht  an 

das  innere  Begehren  (voluntas)  gebunden  ist,  sondern  da- 

rüber herrscht;-"*)  er  ist  ebenso  frei  dem  sittlich  Guten 
und  Schlechten  gegenüber,  da  er,  ohne  dass  eine  über- 

natürliche Beihilfe  verlangt  wird,  ebensowohl  das  Gute 

wie  das  Böse  wirken  kann.  -'■')  So  gross  in  dieser  Rich- 
tung die  Unabhängigkeit  des  Willens  ist,  so  sehr  steht 

er  anderseits  unter  dem   Zwange   der  Vernunft. 

Nach  der  Darstellung  in  der  Introductio,  wo  sich  Abä- 
lard  die  Boethianische  Definition  zu  eigen  macht,  dass 
die  Wahlfreiheit  der  freie  Urteilsentscheid  über  unser 

Wollen  sei,  entscheidet  das  Vernunfturteil  darüber,  was 

geschehen  soll,  bezw.  ob  ein  ,, Wollen''  (=  voluntas)  ver- 
wirklicht werden  soll.  Die  äussere  Möglichkeit  zu  wählen 

(Zwangslosigkeit)  gehört  nicht  mehr  zur  Willensfreiheit 
wie  die  Fähigkeit  der  Vernunft  den  Entscheid  zu  treffen 
über  die  verschiedenen  Willensrichtungen.  Wo  letzteres 
nicht  stattfinden  kann  wie  bei  den  Tieren  besteht  auch 

keine  Wahlfreiheit,  selbst  wenn  das  erste  Erfordernis  ge- 
geben ist.  Infolgedessen  wird  nicht  selten  der  freie  Wil- 

lensentschluss  als  Vernunft  (ratio)  bezeichnet.  Abälard  ist 
demnach  hier  als  Vertreter  des  Intellektualismus  und  Deter- 

minismus anzusehen,  ̂ o) 

*8)  Exp.  in  ep.  ad  Rom.   II.  t.   II.  268. 

")  ib.  I.  t.  II.  193.  Et  hoc  quidem  ad  liberum  hominis  arbitrium 
pertinet,  ut  in  ejus  sit  potestate  agere  b  e  n  e  et  male.  Hiegegen  wendet 

sich  offensichtlich  Hugo  v.  Rouen,  ein  Schüler  des  Lombarden.  Dialog. 

III.  M.  192.  p.  1 169. 

'")  Expos,  in  ep.  ad  Rom.  II.  t.  II.  239.  Patet  liberum  arbitrium 
nihil  aliud  esse,  quam  ipsam  animi  facultatem  deliberandi  dijudicandique 

id,  quod  velit  facere,  an  scilicet  sit  faciendum,  annon,  quod  elegerit, 

sequendum.  —  Introd.  III.  t.  II.  139  f.  Liberum  autem  arbitrium 

definientes  philosophi  dixerunt  liberum  de  voluntate  Judicium.  Ar- 
bitrium quippe  est  ipsa  deliberatio  sive  dijudicatio  animi,  quo  se 

aliquid  facere  vel  dimittere  quilibet  proponit.  Quae  tunc  quidem 

dijudicatio  libera  est,  cum  ad  hoc  quod  proposuerit  assequendum,  nulla 

vi  naturae  compellitur,  sed  aeque  in  sua  potestate  habet,  tam  illud 

facere,    quam    dimittere.      Ubi    ergo    ratio    animi    non    est,    per    quam 
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Dieser  Intellektualismus  zeigt  sich  ebenso  da,  wo  auf 
einzelne  Voraussetzungen  des  Wollens  eingegangen  wird. 
Solche  Voraussetzungen  affektiver  Natur,  also  Motive  im 
engeren  Sinne  sind  nach  Abälard  hauptsächlich  Furcht, 
Hoffnung  und  Liebe.  Hierin  weicht  Abälard  noch  wenig 
von  der  damals  üblichen  Darstellung  ab.  Die  augenblick- 

liche Lust  ist  als  sittliches  Motiv  unzulässig.  Furcht  und 

Liebe  scheinen  nach  manchen  Autoren  nahezu  gleich- 
berechtigt; nach  den  meisten  ist  jedoch  die  Liebe  das 

Höhere.  Diese  wird  im  Anschluss  an  Gregor  d.  Qr.  fast 

allgemein  und  so  auch  von  Abälard  aus  der  Furcht  ab- 
zuleiten und  als  deren  vollkommenster  Grad,  als  „keusche 

Furcht*'  darzustellen  gesucht.  Ueber  die  Zahl  der  Grade 
und  deren  sittliche  Zulässigkeit  sind  die  Anschauungenj 

jgeteilt,  nur  der  niederste  Grad  der  Furcht,  die  sklavische^ 

wird  überall  als  unsittlich  erklärt,  ̂ i) 
Eine  Eigentümlichkeit  bietet  Abälard  insofern,  als  er 

vielfach  auch  strengere  Forderungen  stellt  und  Liebe  und 
Furcht  schroff  gegenüberstellt.  Letztere  ist  dann  sittlich 
wertlos  und  nurerstere  hat  Berechtigung.  Einer  vollkommen 
sittlichen  TM,  darf  nur  die  selbstlose  Liebe  Gottes  zu 
gründe  liegen,  die  nicht  auf  den  eigenen  Vorteil  §ieht. 

Eine  solche  Liebe  schöpft  der  Mensch  aus  der  Betrach- 

aliud  (wahrscheinlich  aliquid),  deliberari  possit  et  dijudicari,  an  faciendum 

sit,  vel  dimittendum,  licet  aeque  utrumque  in  nostra  sit  potestate, 

liberum  ncquaquam  est  arbitrium.  Abälard  stützt  sich  auf  Boethius, 

In  Perihcrmenias,    ed.    II.   1.    III.    M.    64   p.  492. 

ib.  140.  Generaliter  itaque,  atque  verissimc  liberum  arbitrium 

dicitur,  cum  quilibct,  quod  ex  ratione  decrevit,  voluntarie  ac  sine 

coactione  adimplere  valebit. 

")  Abaelard,  Introd.  I  t.  II.  13;  III  ib.  124.  —  Expos,  ep.  ad 
Rom.  II  t.  II  203,  231,  247;  III  ib.  256;  —  Thcol.  I,  2  t.  II  361; 

II  ib.  410;  IV  ib.  557;  Dialogt.  II  697.  —  Rob.  Pull.  Scnt.  V ;  :Bornard 

CI.  De  praecepto  VII;  De  diligendo  Deo  I,  VII,  VIII,  XI;  —  Hugo 
Vict.  De  Sacram.  II,  13  c.  4  u.  5;  I,  6  c.  17;  I,  13  c.  6.  Richard 

Vict.  De  statu  int.  hom.  III,  i — 4;  Monorius  Aug.  Inevitabile  M.  172 

p.  1200;  auch  Anselm  Cant.  De  casu  diaboH  23  u.  24;  u.  a.  Vor- 
bildlich waren  hiebci  vor  allem  Augustin  Quaest  LXXXIII,  36; 

Enchir  121;  Gregor  M.  Moralia  11,  41 ;  19,28;  34,21;  In  Ezcch.  I. 

hom.  10;  besonders  aber  Sir.  i,  7,  9;  9,  10;  i  Joan.  4,  18. 

2 
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hing  der  Erhabenheit,  Liebenswürdigkeit  und  Güte  Gottes, 
vielmehr  entspringt  sie  von  selbst  daraus.  Hier  sind  wir 
also  wieder  auf  die  Wichtigkeit  des  intellektuellen  Mo- 

mentes hingewiesen.s2)  Noch  mehr  ist  dies  der  Fall  bei 
den  Begriffen  Gnade  und  Erlösung  die  bei  Abälard  gleich- 

falls als  Motive  sittlichen  Wollens  gelten. 
Nach  der  Erklärung  zum  Römerbriefe  besteht  die  gött- 

liche Gnade  einzig  darin,  dass  Gott  dem  Menschen  das 
Himmelreich  anbietet,  d.  h.  in  der  christlichen  Lehre  dem- 

selben sein  ewiges  Ziel  zeigt,  das  er  nun  mit  freier  Wahl 
erstreben  oder  abweisen  kann.  Nach  einer  anderen  Stelle 
ist  sogar  die  eigene  Vernunfterkenntnis  dem  (Glauben  gleich- 

wertig und  hat  demnach  gleichfalls  als  Gnade  zu  gelten.  ̂ 3) 

")  Theol.  II  t.  II.  410;  Introd.  III  t.  IL  120;  Expos,  in  ep  ad 
Rom.  I  t.  II  165;  IV  ib.  265;  Dial.  ib.  681;  Probl.  ib.  272;  Serm.  5 ; 
16;  20;  t.  I  359,  469  Ol.  496;  u.  a.  vergl.  St.  11  Anm.  Abäl.  beruft 
sich  hiebei  wiederholt  auf  Augustin. 

")  E.-cpos.  in  ep.  ad  Rom.  IV  t.  II  288—294  (zu  Rom.  9,  Ji— 24) 
Sic  et  Deo  nobis  quotidie  regnum  coelorum  offerente,  alius  regni 

ipsius  desiderio  accensus  in  bonis  pt.rseverat  operibus,  alius  in  sua 

torpescit  ignavia.  .  .  .  Ad  desiderium  itaque  nostrum  in  Deum  accenden- 

dum  et  ad  regnum  coeleste  concupiscendum,  quam  praevenire  gratiam 

necesse  est,  nisi  ut  beatitudo  illa,  ad  quam  nos  invitat,  et  via,  qua 

pervenire  possimus  exponatur  atquc  tradatur  ?  Hanc  autem  gratiam 
tam  reprobis  quam  electis  pariter  impertit  utrosque  de  hoc  instruendo 

aequaliter,  ut  ex  eadem  fidei  gratia,  quam  perceperunt,  alius  ad  bona 

opera  incitetur,  alius  per  torporis  sui  negligentiam  inexcusabilis 

reddatur.  Haec  itaque  fides,  quae  in  isto  per  dilectionem  operatur, 

in  illo  imers  et  segnis  atque  otiosa  vacat,  gratia  Dei  est,  quae  oinum- 
quemque  electum  praevenit,  ut  bene  velle  incipiat,  ac  rursus  bonae 

voluntatis  exordium  subsequitur,  ut  voluntas  ipsa  pers.everet;  nee 

necesse  est,  ut  per  singula,  quae  quotidie  nova  succedunt  opera,  aliam 

Deus  gratiam  praeter  ipsam  fidem  exponat,  qua  videlicet  credimus 

pro  hoc,  quod  facimus,  tantum  nobis  praemium  adepturos.  Theolog.  I, 

5.  t.  II  390  f.  (Caritas  Dei,  quam  Spiritum  sanctum  dicimus,  cordibus 

humanis  per  fidei  sive  rationis  donum  primitus  infusa  quaedam 

vivificat  ad  bonorum  operum  fructum  nos  promovendo,  ut  vitam  assequa- 
mur  aetemam,  et  in  quibusdam  Spiritus  vacare  dicitur  pravitatis  eorum 

duritia  repugnante.  Vergl.  Introd.  I  t.  II  49  ff;  II  ib.  1 10— 113. 
Solche  Lehren  riechen  freilich  nach  Pelagius,  (Bernard  Cl.  ep.  330  ff), 

wie  überhaupt  hier  Ab.  nicht  dem  Realisten  Augustin,  sondern  dessen 
Gegnern  Pelagius  u.  Julian  von  Eklanum  folgt. 
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Achnlich  ist  die  Erlösung  zu  verstehen.  Sie  ist  eigent- 
lich nur  ein  wirksames  Beispiel,  das  uns  zur  vollkommenen 

üottesliebe  und  hieraus  zur  getreuen  Pflichterfüllung  ent- 
flammen soll.  34) 

Somit  sind  das  Angebot  der  Gnade,  d.  h.  des  Himmel- 
reiches, die  Kunde  und  Kenntnis  der  Liebe  und  des  Bei- 

spiels Christi,  die  er  uns  durch  Leben,  Lehren  und  Lei- 
den bew^iesen,  und  v^as  der  Mensch  etwa  sonst  noch  von 

Gottes  Grösse  und  Güte  erfahren  kann,  die  Beweggründe 
die  uns  zur  Liebe  Gottes  und  zum  sittlichen  Leben  veran- 
lassen. 

Ein  durchgreifender  Gegensatz  Abälards  zur  Scho- 
lastik des  12.  Jahrhunderts  tritt  demnach  auch  an  der 

Lehre  von  der  Willensfreiheit  zutage,  aber  derselbe  lässt 

sich  in  diesem  Falle  nicht  überall  bestimmt  auf  jenen  zwi- 
schen Nominalismus  und  Realismus  zurückzuführen,  wenn 

auch  nicht  übersehen  werden  soll,  dass  der  Determinismus 
auch  später  mit  dem  Empirismus,  dem  nahen  Verwandten 
des  Nominalismus,  häufig  Hand  in  Hand  gegangen  ist  und 
der  aus  diesen  Ideenkreisen  naturgemäss  entspringende 
Individualismus  nicht  selten  eine  Anspannung  der  sittlichen 
Forderung,  wie  bei  Abälard  die  Forderung  vollkomftiener 
Gottesliebe  mit  sich  bringt. 

•*)  Expus.  in  cp.  ad  Rom.  II  t.  II  207.  Nobis  autom  videtur, 
quod  in  hoc  justificati  sumus  in  sanguine  Christi  et  Deo  reconciliati, 

•quod  per  hanc  singularem  gratiam  nobis  exhibitam,  quod  filiiis  suus 
nostram  suscepit  naturani  et  in  ipso  nos  tarn  vcrbo  quam  exemplo 

instituendo  usque  ad  mortem  perstitit,  nos  sibi  amiilius  per  amorem 

astrinxit,  ut  tanto  divinae  gratiae  accensi  beneficio  nihil  jam  tolerare 

propter  ipsum  vera  reformidet  Caritas.  .  .  .  Redemptio  itaquc  nostra 

est  illa  summa  in  nobis  per  passionem  Christi  dilectio,  quae  nos  non 

solumi  a  Servitute  peccatii  liberat,  sed  veram  nobis  filiorum  Dci  libertatem 

acquirit,  ut  amore  ejus  potius  quam  timore  cuncta  impleamus,  qui 

nobis  tantam  exhibuit  gratiam,  qua  major  inveniri  non  potest.  Ad 

hanc  itaque  veram  caritatis  libertatem  in  hominibus  propagandam  se 

venisse  testatur.  Gegenüber  anderen  orthodox  klingenden,  aber  doch 

mehrdeutigen  Stellen  ist  in  dem  Anc:(führten  oiine  Zweifel  die  eigent- 

liche Anschauung  Abälards  von  Gnade  und    Erlösung  enthalten. 
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In  der  Lehre  von  der  Gnade  und  Erlösung  lässt  sich 
jedoch  das  intellektualistische  und  mehr  noch  das  indi- 
viduaUstische  Moment  nicht  verkennen.  Theologie  und 
Philosophie  des  allmählich  vom  Realismus  beherrschten 
12.  Jahrhunderts  hielt  ebensosehr  an  der  kirchlichen  Lehre 

wie  an  den  Ideen  Augustins  fest  und  bekämpfte  oder  ver- 
warf darum  die  Gedanken  Abälards.  ̂ s)  Dieser  hingegen 

glaubte  in  nominalistischer  Denkweise  im  Menschen  ethi- 
sche Werte  nur  soweit  anerkennen  zu  sollen,  als  sie  in 

jedem  einzelnen  Individuun  zur  Erscheinung  kommen.  Da 
Gnade  und  Erlösung  im  Einzelnen  nicht  der  Wahrnehmung 
unterHegen,  so  negierte  er  sie  im  Sinne  des  kirchlichen 
Lehrbegriffes  und  suchte  diesem  durch  intellektualistische 
Deutung  zu  genügen,  die  ihm  mehr  der  Erfahrung  zu 
entsprechen  schien. 

Die  sittlichen  Normen. 
Viel  deutlicher  tritt  der  Intellektualismus  und  Sub- 

jektivismus (Individualismus)  Abälards  hervor  in  der  Lehre 
von  den  sittlichen  Normen.  Von  jeher  ist  daher  diese  im 
Verein  mit  jener  von  der  Sünde  für  die  Charakteristik  der 
Abälardischen  Doktrin  ausschlaggebend  gewesen. 

Abälard  anerkennt  zwar  eine  höchste  objektive  Norm 

und  erklärt  als  solche  den  Willen  Gottes,  ̂ e)    Hiebei  ist 

•5)  vergl.  St.  18  Anni.  33  [und  St.  19  Anm.  i]. 
Selbst  die  Sentenziarier  der  Abälardischen  Schule  (s.  S.  4) 

schwächen  des  Meisters  Pelagianismus  schon  bedeutend  ab.  Denifle 

a.  a.   O.  429  und  465. 

Hinsichtlich  der  Erlösungstheorie  finden  sich  ähnliche  Sätze  wie 

Ab.  sie  hat  im  Anschluss  an  Augustin,  De  doctr.  Christ.  I,  li,  13 

u.  De  Vera  relig.  16,  auch  bei  Anselm  Cant.  Cur  Deus  homo  II,  20; 

Hugo  Vict.  In  ep.  ad  Cor.  90;  Petrus  Lomb.  Sent.  III,  18  u.  2<\ 
ohne  dass  hiemit  das  Wesen  der  Erlösung  ausgedrückt  sein  soll; 
auch  Denifle   a.  a.   O.   249. 

•«)  Expos,  in  ep.  ad  Rom.  II  t.  II  241.  Non  enim  aliter  bonum. 
a  malo  discemere  possumus,  nisi  quod  ejus  est  consentaneum  voluntati 

et  in  placito  ejus  consistit.  Unde  et  ea,  quae  per  se  videntur  pessima 

et  ideo  culpanda,  cum  jussione  fiunt  dominica,  nullus  culpare  prae- 
sumit      Adeo   autem  boni  vel   mali   discretio  in   divinae   voluntatis- 
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er  eins  mit  der  gesamten  Scholastik  des  12.  Jahrhunderts. 

Während  aber  diese  im  Anschluss  an  Augnstin  zum  grös- 
seren Teil  im  göttlichen  Willen  das  absolut  höchste  Mass 

aller  Sittlichkeit  sieht,  3")  lässt  Abälard  mit  einem  anderen 
Teil  diesen  göttlichen  Willen  bestimmt  sein  durch  die  gött- 

liche Vernunft,  sodass  Gott  nichts  tun  und  befehlen  kann, 

was  nicht  aus  seiner  Weisheit  hervorgeht  oder  ihr  ent- 

spricht. 3^)  Auch  von  der  ersteren  Richtung  wird  jede 
Willkür  Gottes  in  der  Bestimmung  des  Sittengesetzes  ab- 

gelehnt oder  wenigstens  nicht  behauptet,  nach  der  letz- 
teren scheint  jedoch  das  Sittengesetz  fester  gegründet  und 

der  menschlichen   Erkenntnis   zugänglicher  zu  sein. 
Es  wiederholt  sich  hier  auf  Gott  übertragen,  was  sich 

schon  bei  der  Willensfreiheit  gezeigt  hatte,  der  Gegensatz 
zwischen  Voluntarismus  und  Intellektualismus. 

Als  Ausdruck  des  göttlichen  Willens  muss  das  Gesetz 
angesehen  werden.  Das  Augenmerk  unserer  Periode  ist 
weniger  auf  die  genaue  Definition  dieses  Begriffes  als 

auf  eine  entsprechende  Einteilung  seines  Umfanges  ge- 
richtet. Davon  ist  nur  bemerkenswert  jene  in  natürliches 

und  positives  Gesetz.  Abälard  bevorzugt  gewöhnlich  die 

Dreiteilung:  natürliches,  jüdisches  oder  altes  imd  christ- 
liches Gesetz.  ̂ 9)     Das  jüdische  Gesetz  steht  auf  der  un- 

dispensatione  consistit ....  ut  ad  ejus  jussionem  vel  prohibitionem 

eadem  fieri  alio  tempore  bonum  sit,  alio  malum,  cum  pro  temporum 

diversitate  antiqui  et  novi  contrariae  penitus  nonnuUae  videantur  obser- 

vantiae  .  .  .  Constat  itaque,  ut  diximus,  totam  boiii  vel  mali  discretionem 

in  divinae  dispcnsationis  placito  :onsistere,  quae  optimc  cuncta  nobis 

ignorantibus  disponit,  nee  quicquam  bcne  fieri  dicendum  est  aut 

male,  nisi  quod  ejus  optimae  volun'ati  consentaneum  est  aut  diversum. 

")  Hiczu  Petrus  Lomb.  Sent.  I.  42,  44;  Petrus  Pict.  Sent.  I,  8 

gegen  Ab.  —  Hugo  Vict.  Sent.  I,  13  Et  quia  voluntas  Dci  prima 
causa  est  omnium,  cum  dicitur,  hör  ideo  est,  quia  Deus  voluit,  non 

est  quaerendum,  quare  voluit.  —  Primae  enim  causae  nulla  est  causa. 

•')  Anselm  Cant.  Cur  Deus  homo  XII;  Abaelard,  Dialog,  t.  II, 
713  u.  715;  Thool.  V  ib.  560  u.  563;  Introd.  III  ib.  124.  Patet 

itaque,  quidquid  Deus  faciat  ac  (limittat,  justam  ar  rationabijcni  causam 

subesse,  ul  sola  faciat  ac  dimittat,  quae  fieri  vel  dimini  apporleat 

atque  ipsum  dcceat. 
••)   Passim. 



—     22     — 

tersteii  Wertstufe.  Neben  wenigen  Worten  des  Lobes 
lässt  sich  überall  eine  grosse  Abneigung  gegen  dasselbe 
nachweisen,  weil  es  ganz  gegen  Abälards  sittliches  Em- 

pfinden die  Gesinnung  und  die  Liebe  gegenüber  den  äusser- 
lichen  Werken  vernachlässige  und  darum  örtlich  und  zeit- 

lich nur  eine  beschränkte  Geltung  beanspruchen  könne.  *«) 
Verwandt  sind  hingegen  das  natürliche  und  das  christ- 
Uche  Gesetz. 

Das  natürliche  Gesetz,  die  Lex  naturalis  hat  bei  Abä- 
lard  eine  sehr  weite  Bedeutung.  Er  versteht  darunter  die 

vernünftige  Anlage  des  Menschen,  vermöge  welcher  der- 

selbe von  den  sichtbaren'  Dingen  auf  das  Unsichtbare,  von 
der  geschaffenen  Welt  auf  den  Schöpfer  schliessen  kann.  *^) 
Dieses  natürliche  Gesetz  ist  ebenso  auch  eigentliches  Sitten- 

gesetz, nach  dem  wir  Gut  und  Bös  irgendwie  unterschei- 
den sollen.  *2) 

*")  Theolog.  II  t.  II,  409,  414.  (mit  Berufung  auf  Aug.  De  civ. 
Dei,  Enchir,  Hieronymus,  Isidor  Hisp  u.  a.);  Expos,  in  ep.  ad  Rom.  I 

t.  II  169;  Lex  vetus  ...  ad  perfectio.iem  nihil  adduxit  (Hebr.  7,  18)  und 
öfter. 

**)  Introd.  III  t.  II  115.  I"\idie  enim  erat,  ut  omnium  optinms 

conditor  atque  dispensator  Deus  per  ea,  quae  tarn  mirabiliter  et 

facit  et  ordinat,  ex  ipsis  suis,  quantus  sit,  operibus  indicaret,  quia  et 

per  qualitatem  operum,  quae  videntur,  absentis  artificis  industriam 

dijudicamus.  Hoc  quidem  modo  et  ipse  perhibet  Apostolus  Deum  sui 

notitiam  reprobis  quoque  contuUsse  juxta  quod  ad  Romanos  scribens 
inexcusabilem  omnem  hominem  esse  convincit  et  de  contemptu  sui 

conditoris  esse  arguendum,  cum  eius  notitiam  lex  ipsa  naturalis,  quae 

in  ratione  consi'stit,  etiam  sine  scripto  ex  ipsa  operum  ejus  exhibitione 
omnibus  afferat.   — 

Expos,  in  ep.  ad  Rom.  I  ib.  171  ff.  Die  Heiden  können  sich 
nicht  mit  der  Unkenntnis  des  Gesetzes  entschuldigen.  Quam  quidem 

excusationem  manifeste  retundit  etiam  sine  scripto  a  gentibus  per 

naturalem  legem  Dominum  antea  notum  fuisse  ipso  eis  de  seipso 

per  r  a  t  i  o  n  e  m  ,  quam  dederat,  hoc  est  legem  naturalem  ac 

per  visibilia  sua   opera  notitiam   conferente. 

**)  ib.  p.  183  u.  184;  II  p.  234...  cum  lex  nondum  scripta  esset, 

sed  tantum  naturalis,  per  quam  boni  vel  maU  discretionem  nonnullam. 

habebant,  ex  qua  cognoscere  peccatum  possent.  cf.  Theol.  II  t.  II 

407—409. 
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Das  christliche  Gesetz  ist  für  Abälard  nicht  wesentHch 

verschieden  vom  natürUchen  Sittengesetze,  vielmehr  ist  das- 
selbe nur  eine  Vollendung  des  letzteren;  beide  liaben  die 

Grundzüge  gemeinsam :  die  Forderung  der  Innerlichkeit, 

das  Motiv  und  Gebot  der  Gottes-  und  Nächstenliebe,  auch 
die  Allgemeingiltigkeit,  insofern  das  natürliche  vjesetz  we- 

nigstens vor  Christus  für  alle  Menschen  verbindlich  war.  43) 
Auch  die  Fundamentalsätze  der  Nächstenliebe  lauten  im 

natürlichen  Gesetze  wie  im  christlichen:  „Alles  was  ihr 
wollt,  dass  euch  die  Menschen  tun,  das  sollt  ihr  ihnen 

auch  tun'*  und  „Was  du  nicht  willst,  das  man  dir  tue, 
das  tu  auch  einem  andern  nicht/'**) 

Mit  solchen  Anschauungen  stand,  wie  zu  erwarten 
ist,  Abälard  allein.  Schon  der  Begriff  lex  naturalis  wurde 

zum  Teil,  so  bei  Hugo  v.  St.  Victor  anders  erklärt.  Na- 
turgesetz, hier  Praeceptum  naturale  genannt,  ist  die  dem 

Menschen  gegebene  Kenntnis  alles  dessen,  was  seiner  Na- 
tur nützlich  oder  schädlich  ist.  Dieses  Gesetz  liegt  als 

Naturanlage  ausserhalb  jeder  Sittlichkeit,  die  erst  ermög- 
licht wird  durch  das  von  Gott  gegebene  positive  Gesetz.  *^) 

Indes  kommt  bei  Hugo  auch  zuweilen  eine  andere,  mehr 

Abälard  sich  annähernde  Deutung  des  natürlichen  Ge- 
setzes vor.  *6) 

^')  Dialog,  t.  II  671.  Christ.  Adjunge  et  quod  patet  et  legem 
naturalem  suscilatam  esse  (durch  das  christliche  Gesetz)  et  perfectam 

inorum  disciplinam,  qua  vos,  ut  dicitur,  sola  nitimini ;  ferner  Expos. 

in  ep.    ad   Rom.    II   t.   II    202;   Theo!.    II   ib.  409   ff. 

**)  Expos,  in  ep.  ad  Rom.  1  t.  II  183.  Verba  auteni  legis  natura- 

lis illa  sunt,  quae  Dc'i  et  proximi  caritatcm  commcndaiit ;  n.u  h  I.  Tim. 
1,  5;   Rom.    13,  8,    10;  ebs.  ib.    19t;  V  p.  324. 

*•'■)  De  Sacr.  leg.  nat.  M.  176  ]i.  23.  Praeceptum  naturac  continet 
j)raeceptionem  prohibitionem,  concessionem.  I'raeceptio  naturalis  fuit 
discrctio,  per  quam  ei  inspiratum  est,  cpiae  essent  naturac  suae  neccs- 
saria;  ])rohibilio  naturalis  fuit  discrctio,  per  quam  naturalilcr  ci 

insinuatum  est,  (|uae  essent  noxia ;  concessio  diseretio  fuit  corum, 

quae  erant  media,  i.  e.  quibus  uti  et  non  uti  sine  incommodo  posset. 
Achnlich  De  Sacram.   I,  6  c.  6  u.  7  ;  ib.   c.  8  u.  22. 

♦')  Scnt.   IV.  2  u.  3  u.  a. 
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Besonders  aber  hielt  die  zeitgenössische  Theologie  in 
allen  Punkten  an  der  Einheit  der  göttlichen  Offenbaung 
und  somit  auch  an  der  Gleichwertigkeit  des  jüdischen 
lind  christlichen  Sittengesetzes  fest  und  lehnte  die  An- 

näherung zwischen  Heidentum  und  Christentum,  wie  sie 

die  von  Abälard  beliebte  Nebeneinanderstellung  des  christ- 
hchen  und  natürlichen  Sittengesetzes  in  sich  barg,  ent- 

schieden ab. 

Mehr  noch  verschärfen  sich  die  Gegensätze,  wenn 
man  die  höchste  Norm  des  göttlichen  Willens  in  ihrer 
praktischen  Beziehung  zu  den  menschUchen  Handlungen 
näher  betrachtet,  die  darnach  gewertet  werden  sollen. 

Bei  den  Vertretern  des  Realismus  macht  sich  unver-. 

kennbar  die  Tendenz  geltend,  nur  das  Objektive  zu  be- 
rücksichtigen. Der  normierende  göttliche  Wille  ist  dem- 

nach das  aller  subjektiven  menschlichen  Willkür  entrücktes 
allgemeine  Gesetz  und  der  unmittelbare  Massstab  des 

sittHchen  Tuns.  Etwas  ist  gut,  wenn  es  dieser  Norm  ent- 
spricht ;  was  ihr  nicht  entspricht  ist  schlecht.  Das  Meinen 

des  Menschen  hat  keine  entscheidende  Kraft  über  Gut 

und  Bös.  Mag  der  Mensch  etwas  für  gut  halten,  es  bleibt 
doch  schlecht,  wenn  es  dem  göttlichen  Willen  entgegen 
ist.  Darum  müssen  bestimmte  Werke  als  an  und  für  sich 

schlecht  gelten.  Ein  Irrtum  über  ihre  sittliche  Qualität  ist 
selbst  schlecht,  weil  auch  er  im  Widerspruch  steht  mit 
dem  Willen  Gottes.  Er  kann  darum  ein  unrechtes  Han- 

deln nicht  entschuldigen.  *') 

An  dieser  Strenge  wird  freilich  nicht  immer  fest- 
gehalten. Die  an  sich  guten  und  bösen  Werke  umfassen 

häufig  nur  die  wichtigsten  sittlichen  Handlungen,  wäh- 
rend in  minder  wichtigen  Dingen  die  sittliche  Qualität 

durch  die  persönliche  Anschauung  des  Einzelnen,  durch 
das  Gewissen  bestimmt  wird.     Auch  der  hin  und  wider 

*')  Bernard  Cl.  De  praecepto  ii,  14;  Hugo  Vict.  In  ep.  ad 
Rom.  54  (M.  175  p.  448);  Richard  Vict.  De  statu  int.  hom.  I,  8; 
Petrus  Lomb.  Sent.  II,  38,  40,  42;  III,  20.  Petrus  Pict.  Sent.  II,  16. 
Vergl    St,  31. 
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ausgesprochene  Gedanke  weist  auf  den  Einfluss  des  Ge- 
wissens hin,  dass  ein  Irrtum  über  den  ethischen  Wert 

einer  Handlung,  falls  derselbe  nur  nicht  vom  Menscherr 
selbst  verschuldet  ist,  ihn  vor  Schuld  und  Strafe  bewahrt 

Doch  hat  diese  Annahme  nur  beschränkt  praktische  Be- 
deutung, weil  ausserhalb  des  Christentums  jeder  Irrtum 

in  sittlichen  und  religiösen  Dingen  als  schuldbar  gilt.  *8) 
Zeigt  sich  auch  aus  diesen  Beobachtungen,  dass  das 

subjektive  Moment  des  Gewissens  neben  dem  objektiven 
des  göttlichen  Willens  bei  der  Frage  nach  der  sittlichen 
Norm  zur  Geltung  zu  kommen  suchte,  so  verlieren  doch 
solche  Aeusserungen  vor  der  allenthalben  und  m  allen 
Formen  gebotenen  prinzipiellen  Lehre  von  der  einzigen 
und  unmittelbaren  Norm  des  göttlichen  Willens  sehr  an 
Bedeutung 

Auf  nominalistischer  Seite,  die  in  der  ersten  Hälfte  des 
12.  Jahrhunderts  auf  diesem  Gebiete  von  Abälard  fast 

allein,  aber  hinreichend  vertreten  war,  behauptet  der  Sub- 
jektivismus *»)  die  Herrschaft.  Der  göttliche  Wille  ist  nur 

mittelbare  höchste  Norm,  vermittelt  durch  die  mensch- 
liche Vernunft.  Was  der  Mensch  als  göttlichen  Willen 

erkennt  und  wie  er  es  erkennt  ist  für  ihn  und  alle  Men- 
schen der  letzte  und  einzige  Massstab  für  die  Wertung 

seiner  sittlichen  Handlungen.  •'*')  Das  Sittengesetz  wird  sich 
demnach  bei  verschiedenen  Menschen  verschieden  dar- 

stellen, je  nachdem  die  Erkenntnis  verschieden  ist.  Der 

Mensch  irrt  und  hält  für  schlecht,  was  nach  der  objek- 
tiven Norm  gut  ist  und  für  gut,  was  schlecht  ist.  Hier 

kann  und  darf  er  nur  seiner  eigenen  Ueberzeugung  folgen 
und  tut  recht  daran.  Diese  Ueberzeugung,  dass  man  bei 
einer  Tat  nur  das  Rechte  und  Gute  (oder  auch  das  Böse) 

*■)  licmard  Cl.  De  praecepto  14;  Petrus  Lomb.  Sent.  II.  40. 
Hier  hielt  man  sich  ebenso  wie  bei  der  Behauptung,  dass  Gottes 

Wille  vinmittelbare  Norm  sei  an  Augustin  (Enchir.  18,  loi  u.  a.),  wie 

an  Gregor  d.  Gr.  (Moralia  29,  9;  In  Ezech.  I,  7  in  vcrs  18). 

*•)  Subjektivismus  aber  nicht  im  Sinne  von  Willkür. 

*•>)  Introd.  III  t.  II  115;  Expos,  in  ep.  ad  Rom  I,  ib.  171  ff. 
u.  unten  St.  26 
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verfolge,  drückt  Abälard  mit  den  Worten  animus  und  in- 

tentio  aus,  die  man  gewöhnlich  mit  Gesinnung  wieder- 
gegeben hat.  Ihr  Inhalt  findet  sich  in  dem  Worte  Ge- 

wissen am  treffendsten  wieder.  Animus  und  intentio  sind 

die  beiden  Angelpunkte  der  Abälardischen  Ethik,  wovon 
schon  ihr  ungemein  häufiger  Gebrauch  zeugt.  Sie,  d.  h. 
das  Gewissen  ist  allein  bestimmend  für  die  Sittlichkeit 

Wir  handeln  recht,  wenn  wir  dem  Gewissen  folgen, 
schlecht,  wenn  wir  ihm  abweichen.  Es  gibt  praktisch  kei- 

nen anderen  Massstab,  die  Sittlichkeit  einer  Tat  zu  be- 
urteilen. Darum  ist  es  Pflicht,  allezeit  dem  Gewissens- 
ausspruch gemäss  zu  handeln,  auch  wenn  er  noch  so  irrig 

ist.  51)  Einen  Unterschied  zwischen  schuldbaren  und  schuld- 
losem Irrtum  kennt  Aläbard  nicht,  während  neben  ihm 

ein  solcher  nicht  selten  festgehalten  wurde,  ̂ -')  so  dass 
bei  ihm  ein  irriger  Gewissensausspruch  auch  dann  ver- 
bindhch  zu  sein  scheint,  wenn  der  Mensch  diesen  Irr- 

tum selbst  verschuldet  hat.  Ja,  er  verlangt  sogar,  dass 

man  gegen  den  ausdrücklichen  göttlichen  Befehl  der  eige- 
nen persönlichen  Ueberzeugung  folge,  weil  ja  Gott  oft 

nur  zum  Schein  gebietet  und  gar  nicht  will,  dass  solche 

Befehle  vollzogen  werden.  ■'^) 

•^* )  Expos,  in  ep.  ad  Roivi.  I  t.  II  170.  Et  hoc  quidem  est 
examen  verac  justitiae  ubi  cuncta,  quae  fiunt,  secundum  intentionem 

pensantur  magis,  quam  secundum  cpo.-rum  qualitatem ;  quae  quidem 
opera  Judaci  magis  quam  intentionem  attcndebant,  cum  nunc  Christiani 

naturali  justitia  suscitata  non  tarn  attendunt,  quae  fiunt,  quam  quo 

animo  fiant.  — '  ib.  V  t.  II  3,34.  Sed  ei,  qui  existimat,  aliquem  cibum 
esse  immundimi,  i.  e.  animam  suam  inde  pollui,  illi  immundus  est, 
qui  contra  conscientiam  suam  iilun  commedendo  peccat ...  ib.  336. 

Quidquid  contra  hoc,  quod  creditiir,  fit,  sive  in  esu,  sive  in  aliis 

peccatum  est.  Deus  enim,  qui  cordis  inspector  est,  non  tarn  quae 

fiunt,  quam  quo  animo  fiant,  attendit.  —  Eth.  III  ib.  604.  Non 

enim,  quae  fiunt,  sed  quo  animo  fiant,  pensat  Deus,  nee  in  opere  sed 
in  intentionc  meritum  operantis  vel  laus  consistit  u.  a. 

M)    Robert    Pull.    Scnt.    VI,    5  u.   13;    Petr.    Lomb.    Sent.    II,    22; 
III,   38. 

")  Eth.  III  t.  II  605.  Quis  denique  nesciat,  nonnunquam  ea, 
quae  Deus  prohibet  fieri,  recte  geri  vel  esse  facienda,  sicut  e  contrario 

nonnulla  quandoque  praecipi,  quae  tarnen  minima  fieri  convenit.  Schatte 
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Damit  wird  praktisch  der  göttliche  Wille  als  Sitten- 
norm bedeutungslos  und  der  schrankenlose  Subjektivis- 

mus erklärt. 

Eine  Folge  dieses  Subjektivismus  ist  Abälards  Lehre 

vom  „Werk"  (opus).  So  wichtig  hienach  das  Gewissen 
für  die  Sittlichkeit  ist,  so  bedeutungslos  ist  dafür  das  Werk. 

Dieses  hat  überhaupt  keine  sittliche  Qualität;  es  ist  in- 
different, also  weder  gut  noch  böse,  und  erhält  sittlichen 

Wert  erst  vom  Gewissen.^*)  Das  zu  erhärten  erscheint 
Abälard  als  eine  der  wichtigsten  Aufgaben  und  es  ist,  als 

sollte  sich  die  Ethica  nur  mit  der  Entwicklung  dieser  bei- 
den  Begriffe   beschäftigen. 
Dass  hiemit  die  Innerlichkeit  gegenüber  einer  allzu 

äusserlichen  Sittlichkeit,  die  Wichtigkeit  der  inneren  Ge- 
sinnung gegenüber  einer  mechanischen  Leistung  bestimm- 

ter als  gut  geltender  Werke  zur  Geltung  gebracht  werden 

sollte,  ist  zuzugeben.")  Aber  Abälard  will  doch  mehr. 

Eine  solche  „Werkheiligkeit'*  wie  sie  die  überhäufige  und 

Jusus  den  Kranken  verboten,  ihre  Heilung  weiter  zu  erzählen,  sie 

aber  taten  das  Gegenteil,  weil  sie  wussten,  dass  er  das  Verbot  gar 

nicht  beachtet  wissen  wollte,  das  er  nur  aus  Demut  und  als  Beispiel 

gegeben  hatte.  Et  sicut  ibi  excusat  eum  intentio,  ita  et  hie  eos,  qui 

pracceptum  opere  non  implcverunr.  Sciebant  quippe,  non  ob  hoc 

cum  praccepisse,  ut  teneretur,  sed  ut  praedictum  exemplum  prae- 

poneretur.  . . .  Sic  enim  intentio  jubentis  excusat  cum,  qui  praecipit 

fieri,  quod  tarnen  minimc  convenit  fieri,  ita  et  eum.  cui  fit  praeceptio, 
excusat  caritatis  intentio.  Wenn  Abälard  auch  erkennen  lässt,  dass 

das  Gewissen  in  seinem  Urteil  irgendwie  gebunden  ist,  also  nicht 

willkürlich  verfahren  kann,  so  bleibt  doch  uncnts«  hieden,  wonach  ^  in 

solches  Gewissensurteil  gebildet  wird. 

**)  Exi)os.  in  cp.  ad  Rom.  I  i.  II  179....  (um  opera  indiffcrciiiia 
in  se  scilicet,  nee  bona  nee  mala  sive  remuneratone  dignn  videnlur, 

nisi  sccundum  intcntionis  radicem,  (piae  est  arlior  bonum  vcl  malum 

profcrcns  fructum.  —  Eth.  VII  t.  II  611.  Opera  quippe,  ut  prae- 
diximus,  accjue  reprobis  et  electis  cortimunia  sunt  omniaque  in  se 

indifferentia,  nee  nisi  pro  intentione  agen'is  bona  vcl  mala  diccnda 
sunt.  Achnlirh  Eth.  111,  V,  VI  u  a.  Wrgl.  Ziegler,  Abälards 
Ethica  206. 

")  Darin  hat  man  sonst  ,ill;icm(in  die  Bedeutung  .Abälards  als 
Ethiker   gefunden. 
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scharfe  Polemik  Abälards  gegen  das  Werk  voraussetzt, 
bestand  damals  nirgends,  vielmehr  wurde  oft  von  den 

berufenen  Männern  die  Notwendigkeit  einer  entsprechen- 
den inneren  Gesinnung  zum  guten  Werke  anerkannt,  ja 

sogar  in  Abälardscher  Redeweise  gesagt,  dass  das  Werk 

allein  keine  Sittlichkeit  habe,  ̂ ß)  Es  muss  demnach  ein 
anderer  Grund  gesucht  werden,  um  Abälards  Gebahren 

verständlich  zu  finden.  Dieser  Grund  ist  sein  vSubjektivis- 
mus.  Was  Abälard  bekämpfte,  war  die  Annahme,  dass 
einer  Handlung  als  solcher  sittlicher  Wert  zukomme,  dass 
es  also  unabhängig  vom  menschlichen  Gewissen  an  sich 
gute  und  böse  Werke  gebe.  Gerade  das  Gegenteil  sagt 
er,  sei  wahr:  Es  gibt  keinen  sittlichen  Wert,  der  nicht 

vom  Gewissen  ausgeht;  die  Werke  sind  an  sich  indiffe- 
rent, weder  gut  noch  bös. 

Das  Bestreben,  dem  „Werk*'  alle  Sittlichkeit  abzu- 
sprechen bedingt  zwar  manchmal  den  Anschein,  als  ob 

Abälard  wirklich  nur  die  wertvolle  innere  Gesinnung  dem 
äusserhchen  mechanischen  Werk  entgegensetzen  wollte; 
dem  genauer  Zusehenden  aber  lässt  er  keinen  Zweifel 
darüber,  dass  seine  Polemik  den  objektiv,  d.  h.  an  sich 

jguten  und  schlechten  Werken  gilt,  wie  ja  auch  seine  Geg- 
ner, selbst  wenn  sie  das  äusserlich-mechanische  Werk  nicht 

hinreichend  zur  vollen  Sittlichkeit  erachten,  doch  daran 
festhalten,  dass  bestimmte  Werke  an  sich  gut  oder  böse 
sind  ohne  dass  diese  Güte  und  Bosheit  von  dem  Ge- 

wissen  abhängt. 
Abälard  fühlte  wohl,  dass  hier  seine  offensichtlich  dem 

Nominalismus  entsprungenen  Ideen  sein  ethischer  Subjek- 
tivismus sich  erproben  müsse.  Dieser  Subjektivismus  wollte 

'^)  Bernard  Cl.  De  morib.  «rt  off  epp.  (ep.  62,  M.  182,  p.  824) 
VI  Quid  magnum  feci,  solos  cohibere  artus,  actus  corrigere?  Hugo 

Vict.  Sent.  III.  15;  Richard  Vict.  De  statu  int.  hom.  I,  7;  —  Petrus 
Pict.  Sent.  II.  16.  auch  Anselm  Cant.  De  conceptu  virg.  IV.  Bei 

Hugo  V.  Rouen  ist  es  möglich,  dass  er  in  diesem  Punkt  ganz  Abä- 
lardisch  dachte:  Dial.  III.  M.  192  p.  1171.  Sed  summus  arbiter  longe 

aliter  judicat,  qui  magis  corda  pensat  quam  opera.  Massgebend  waren 

hier  Kirchenväter  wie  Augustin,  Gregor  d.   Gr. 
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ja  nichts  anderes  als  die  Tendenz  des  Nominalismus  in 
allen  seinen  Formen,  das  einzelne  empirische  Ding,  das 
Individuum  als  das  allein  Wirkliche  und  Wertvolle  dar- 

zustellen auch  in  der  Ethik  für  alleingiltig  zu  erklären, 
u^omit  sich  sofort  die  dargelegten  Abälardischen  Gedanken 
ergeben.  Mit  dem  gleichen  Eifer  musste  darum  Abälard 
seinen  Nominalismus  wie  seinen  ethischen  Subjektivismus 

verteidigen.  So  stellen  sich  die  Gegensätze  scharf  gegen- 
über: Auf  Seite  des  nahezu  überall  herrschenden  Rea- 

lismus ein  deutlicher,  wenn  auch  zuweilen  etwas  abge- 
schwächter Objektivismus  der  immer  zuerst  das  AUge- 

meingiltige  in  der  Ethik  für  wert  und  wirklich  hält;  auf 

Seite  Abälards  und  einiger  weniger  Anhänger  ̂ ')  ein  bis 
zur  Uebertreibung  konsequenter  Subjektivismus,  der  es 

als  Hauptaufgabe  ansieht,  alles  objektiv  Giltige  in  der  Sitt- 
lichkeit zu  negieren. 

Gut  und  Bös.  —  Die  Sünde. 
Der  wichtigste  Teil  aller  ethischen  Untersuchungen 

war  für  das  12.  Jahrhundert,  weil  praktisch  von  grösster 
Bedeutung,  die  Lehre  von  dem  sittlich  Guten  und  Bösen, 
insbesondere  von  der  Sünde.  Sie  stellt  sich  im  allgemeinen 
dar  als  das  Resultat  der  Theorien  über  das  Gute  über- 

haupt, speziell  das  höchste  Gut  und  die  sittlichen  Normen, 
jedoch  so,  dass  bei  den  Realisten  die  Beziehung  zu  den 
Ausführungen  über  das  Gute  überhaupt,  bei  Abälard  jene 

zu  den  Ausführungen  über  die  höchsten  Normen  deut- 
licher hervortritt.  Dem  entsprechend  begegnen  uns  hier 

auch  wieder  die  bereits  verzeichneten  Gegensätze  zwi- 
schen Objektivismus  und  Subjektivismus  als  den  Ausläu- 

fern des  Realismus  und  Nominalismus. 

Nach  den  Realisten,  die  in  diesem  Falle  unter  dem 

Vorgange  Anselms  v.  Cantcrbury  durchweg  Augustin  fol- 
gen,  ist  die   Sünde   im    Verhältnis    zur   Norm    betrachtet 

*^)  Eigcntlif  h  nur  die  Sentenziarier  seiner  Schule.  Bei  Peter 
von  Portiers  ist  solche  Anhängerschaft  trotz  mancher  Abälardischer 
Wendungen  zweifelhaft. 
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das  in  einem  Vernunftswesen,  zuvörderst  also  im  Men- 
schen dem  göttlichen  Willen  Widersprechende,  sei  es  nun 

ein  Denken,  Wollen  oder  Tun,  ein  Akt  oder  ein  Zustand 

oder  eine  Anlage,  s«) 
Da  Gott  die  Sünde  als  das  sittlich  Böse  nicht  be- 

wirken kann,  so  muss  diese  ihren  Grund  im  menschlichen 

Willen,  und  da  dieser  frei  ist,  in  der  menschlichen  Frei- 
heit haben.  Dabei  ist  der  Mensch  als  Gattungswesen  ver- 

standen. Was  der  Mensch  (als  Gattung)  gewollt  oder 
^etan  hat,  kann  besonders  als  sündiger  Zustand  und  in 

den  Folgen  der  einmal  geschehenen  Sünde  allen  Indi- 
viduen der  Gattung  Mensch  zukommen.  ^^) 

Dem  Wesen  nach  gehört  die  Sünde  zu  den  Uebeln 
(mala).  Da  alles  wirklich  Seiende  mit  Notwendigkeit  gut 
ist,  so  kann  das  Schlechte  (Uebel)  nichts  Wirkliches  sein; 
es  ist  vielmehr  ein  Defekt,  ein  Mangel  eines  Seienden 
oder  am  Seienden.  Die  Sünde  ist  demnach  als  das  Uebel 

in  der  Seele  ein  Nichtseiendes,  nichts,  d.  h.  ein  Mangel, 
die  Abwesenheit  eines  Seinsollenden.  Dieses  Seinsollende 

wird  als  die  Gerechtigkeit  bezeichnet;  folglich  ist  die 

Sünde  die  Ungerechtigkeit  (injustitia).  ß") 

^•)  Anselm  Cant.  De  concordia  III,  7;  10.  Cur  Deus  homo  11 ; 
24.  Robert.  Pull.  Sent.  V,  33 ;  Bernard  Clarv.  De  praecepto  XI ; 

In  coena  Dni,  M.  183,  272  ff.;  de  div.  VI,  ib.  557;  Hugo  Vict. 

Sent.  III,  6;  De  Sacram.  I,  4,  c.  15;  5,  c.  26;  8,  c.  12—15;  II. 
12  c.  i;  13  c.  I  u.  2;  Richard  Vict.  De  statu  int.  hom.  II  i  u.  2; 

III,  8.  Hugo  Rotom.  Dial.  IV;  Petrus  Lomb.  Sent.  II,  35.  vergl. 

Espenberger,  die  Philosophie  des  P.  L.  und  ihre  Stellung  im  12.  Jahrh. 

in  Beiträge  zur  Gesch.  d.  Philos.  d.  M.  A.  v.  Baeumker  u.  Hertling, 

Münster  1901.  H.  2.  S.  121.  Hiezu  Augustin,  De  liß.  arb.  III, 

19  Euchir    11,   12,  23.  u.  A. 

5^)  Anselm.  Cant.  De  casu  diab.  22;  De  concordia  4,  7.  Robert. 
PuUus,  Sent.  VI,  5;  Petrus  Lomb.  Sent.  II,  32;  u.  A. 

•")  Anselm  Cant.  ̂ -De  conceptu  virg.  3:  Injustitia  non  est  aliud, 
quam  absentia  debitae  justitiae;  non  enim  videtur  esse  injustitia, 

nisi  in  natura,  quae,  cum  debet  habere  justitiam,  non  habet ;  ib.  5 : 

Injustitia  autem  omnino  nihil  est.  —  Bernard  Clarv.  In  ann.  B.  M. 
V.  I.  M.  183,  383.  Sic  et  nos  qui  de  nihilo  creati  sumus,  constat,  quia, 

si  nobis  ipsis  relinquimur,  in  peccatum  semper,  quod  nihil  est,  de- 

clinamur.    —    Hugo    Vict.    Sent.    III.    14.     Universaliter    enim    cujus- 
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Als  ein  Nichtseiendes  kann  Sünde  und  Ungerechtig- 
keit nicht  positiv  im  Willen  begründet  sein.  Der  Wille 

wirkt  die  Sünde  nur  insofern  als  er  in  seiner  Betätigung 
das  Rechte  unterlässt,  sich  vom  Rechten  abwendet.  Nicht 
die  Hinwendung  auf  bestimmte  Objekte  an  sich  ist  Sünde, 
sondern  nur  sofern  sie  zugleich  Abwendung  vom  Rechten 

und  Outen  ist.  ̂ ^) 
Aus  diesen  Hauptsätzen  über  die  Sünde  ergeben  sich 

leicht  die  überall  anzutreffenden  Folgerungen. 
Wenn  auch  im  einzelnen  Menschen  eine  Sünde  nur 

aus  seinem  eigenen  Willen  hervorgehen  kann,  so  fällt  auf 
ihn  doch  auch  jene,  die  der  Mensch  als  Repräsentant 
der  Gattung  einmal  begangen  hat.  In  Adam  war  dereinst 
als  einzigem  Menschen  die  ganze  Gattung  verwirklicht, 

daher  wurde  seine  Ungerechtigkeit  zugleich  Ungerechtig- 
keit der  Gattung  und  damit  jedes  Menschen.  «2) 
In  gleicher  Weise  muss  der  Mensch  verantwortlich 

gemacht  werden  für  alle  schlimmen  Folgen,  die  durch 
diese   Gattungssünde   hervorgerufen   wurden. 

Darum  ist  der  Irrtum  im  allgemeinen  Sünde,  beson- 
ders, wo  er  Sittlichkeit  und  Religion  betrifft,  selbst  w^enn 

er  für  den  einzelnen  Menschen  unvermeidlich  ist,  denn  er 

ist  eine  Folge  der  ersten  Sünde  und  gegen  Gottes  Willen. "3) 

übet  boni  privatio  malum  dicitur.  —  —  —  lUius  namque  boni,  quod 
in  anima  est,  corruptio  et  peccatum  est  et  culpa.  Ebs.  ib.  1 5 ; 

De  Sacram  I,  7  c.  16;  Odo  Cam.  De  pecc.  orig.  I.  (M.  160,  1073.J) 

Petrus.  Lomb.  Sent.  II,  35  n.  n;  Richard.  Vict.  De  pot.  ligandi  23(?) 

Rupert.  Tuit.  De  omnip.  Dei  IV;  Petr.  Pict.  Sent.  II,  uff.  Alanus 

ab.  Ins.  Reg.  68  tu,.  73.  Vergl.  Augustin,  Enchir.  11  ;  12;  23;  De  civ. 

Dei  12,  6-  8;  13,  11  ;  14,  il;  De  üb.  arb.  II,  19;  20;  De  vcra  rel.  20; 
De  div.  QQ.   21   u.  A. 

•i)  Hugo  Vict.  Sent.  III.  7;   r6;  De  Sacram.   I,  7  c.   12. 

•2)  Anselm  Cant.  De  conc.  virg.  II,  X,  XXIII,  XXVI:  Hugo  Vict- 
De  Sacram.    I,   7.   c.   26.      Quelle   ist   durchweg   Augustin. 

'•)  Anselm.  Cant.  De  casu  diab.  22;  De  conccordia  4,  7:  Ner 

solum  impotentia  justitiam  habentli,  sed  etiam  impotentia  illam  in- 
tcUigcndi  similiter  in  non  baptizatis  imputatur  ad  peccatum,  quoniam 

pariter  descendit  a  pecrato;  Richard.  Vict.   De  statu   int.    hom.    II,   2; 
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Aus  gleichem  Grunde  ist  die  Lust  an  dem  Sündhaften 
böse,  so  sehr  sie,  weil  natürUch,  unabweisbar  sich  auf- 
drängt. 

Auch  die  Anlagen,  Neigungen  (affectus),  Triebe  zum 
Bösen  sind  sündhaft.  Soweit  sie  untereinander  ungeordnet 
sind  oder  sich  auf  unrechte  Objekte  beziehen,  widersprechen 
sie  der  götthchen  Norm,  was  ja  das  Merkmal  der  Sünde 

ist.«*)  An  sich,  sofern  sie  etwas  Positives  darstellen,  sind 
sie  gut;  schlecht  und  sündhaft  sind  sie  nur  wegen  der 

mangelnden  Ordnung  oder  der  ungehörigen  Beziehung.  '^^) 
Für  gewisse  Fälle  sind  jedoch  Ausnahmen  von  den 

erwähnten  Folgerungen  zu  verzeichnen.  So  ist  besonders 

im  Christentum,  wie  häufig  hervorgehoben  wird,  der  per- 
sönUch  unverschuldete  Irrtum  nicht  Sünde  oder  wird  we- 

nigstens nicht  zugerechnet;  ebenso  verhält  es  sich  mit 

Sed  cum  falsae  opinioni  fidem  adhibemus,  jam  sensus  nostri  Vitium 

transit  in  peccatum;  —  ib.  II,  4;  Benjamin  minor  65.  —  Robertus 
Pull.  Sent.  VI,  2;  13;  65;  Bernard  Clarv.  De  Baptismo  4;  Hugo  Vict. 
Santa  I,  17;  Petrus  Lomb.  Sent.  II.  15;  Petrus  Pict.  Sent.  II,  15. 

•*)  Anselm  Cant.  De  concrodia  III,  7:  Si  quidem  ipsos  motus 
sive  appetitus,  quibus  propter  peccatum  Adae  sicut  bruta  animalia 

subjacemus   satis  ostendit  sacra  auctoritas  imputari  ad  pec- 
catum. —  ib.  III.  13.  Appetitus  in  quantum  sunt  non  simt  mali 

vel  injusti,  sed  quia  sunt  in  rationali  creatura,  ubi  non  debent  esse, 

dicuntur  injusti.  —  Cur  Deus  homo  24;  De  conc.  virg.  4.  —  Hugo 
Vict.  De  Sacram.  I,  7.  c.  17;  u.  18;  20:  Sciendum  vero  est,  quod 
haec  necessitas  concupiscendi  non  ideo  culpa  non  est,  quia  necessitas 
est;  quia  ut  esset  necessitas,  non  necessitas  causa  fuit,  sed  voluntas.  cf. 
ib.  22;  23.  Aehnlich  Richard  Vict.  Benjamin  min.  7  u.  66.  De  statu 
nit.  hom.  i,  8;  Robertus  Pull.  Sent.  II.  31 ;  V.  33;  Bemardus  Clarv.  De 
gratia  6;  7;  SS.  in  cant.  85;  Petrus  Lomb.  Sent.  II,  30;  32.  Alanus 
ab  Ins.  Reg.  88. 

Zuweilen  wird  zwar  eine  Zurückführung  der  Laster  auf  eines, 
meist  den  Stolz  oder  die  Begierlichkeit  versucht  oder  nach  Gregor 
d.  Gr.  an  der  Siebenzahl  der  Hauptlaster  festgehalten.  Die  negative 
Bestimmung  des  sittlichen  Fehlers  (Lasters)  bot  jedoch  nur  wenig 
Anhaltspunkte  zur  Systematisierung. 

•*)  Anselm.  Cant.  De  conceptu  virg.  4.  Bemard  Cl.  In  Ps.  Qui 
hab.  13.  Hugo  Vict.  De  Sacram.  II,  13.  c.  i  u.  2;  Sent.  i.  17. 
Richard  Vict.  De  statu  int.  hom.  II,  i;  III,  8.    Alanus  ab.  I.  Reg.  78. 
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der  Wille  nicht  zustimmt.  Dies  hat  darin  seinen  Grund, 
den  ungeregelten  Trieben  und  Neigungen,  solange  ihnen 
dass  kraft  der  Erlösung  in  Christus  im  Christen  durch 
die  Taufe  die  Erbsünde  im  wesentlichen  gehoben  wird. 

Diesen  Theorien  gegenüber  nimmt  Abälard  eine  durch- 
weg ablehnende  Haltung  ein. 

Zur  Klarlegung  seiner  eigenen  Lehre  versucht  er  im 
14.  Kapitel  seiner  Ethica  den  Begriff  des  peccatum  nach 
allen  seinen  Bedeutungen  zu  analysieren.  Entsprechend 
seiner  Lehre  über  die  höchste  Norm  des  Sittlichen  ist 

die  Sünde  im  eigentlichen  Sinne  ein  Wollen  gegen  das 
Gewissen,  eine  Zustimmung  (consensus)  zu  dem,  was  wir 
für  schlecht  und  unrecht  halten.  Dieses  Unrechte  wird 

dem  Willen  geboten  durch  die  natürlichen  Triebe  und 

Neigungen  (voluntas),  sodass  die  Sünde  auch  als  Zustim- 
mung zu  einem  als  unrecht  erkannten  Streben  bezeichnet 

werden  kann.  Damit  ist  auch  angedeutet,  dass  die  Sünde 

ein  durchaus  geistiges  Geschehnis  sei,  also  mit  der  inne- 
ren Willenshandlung  bereits  vollständig  gegeben  sei,  wie 

es   Abälard   auf   das   Nachdrücklichste   betont. 

Dem  Wesen  nach  ist  die  Sünde  Missachtung  Gottes 

(contemptus  Dei)  nicht  im  Sinne  einer  direkten  Herab- 
würdigung Gottes,  sondern  einer  durch  Entgegensetzen 

des  eigenen  Willens  gegen  den  im  Gewissen  wirklich  oder 
vermeintlich  sich  kundgebenden  göttlichen  Willen  betätigten 
Vernachlässigung  der  Gott  schuldigen  Achtung.  Der  Sün- 

der beabsichtigt  ja  meistens  nicht  eine  förmliche  Gottes- 
verachtung, aber  sein  Handeln  gegen  das  Gewissen,  also 

die  Sünde,  ist  eben  doch  eine  Zurückstellung,  Missachtung 
der  göttlichen  Autorität  gegen  die  menschliche  Willkür, 
nachdem  wir  für  jeden  Fall  den  Gewissensausspruch  als 

Ausdruck   des   göttlichen   Willens   anzusehen    haben.  •*") 

««)  Kxh.  III.  t.  II.  59f).  f.  Peccatum  itaquc  nostniin  (  (mtcni])tvis 
creiatoris  est  et  peccarc  est  creatorcm  contcmncre,  h.  v.  id  nrcjuatinam 

feuere  propter  ipsum,  quod  credimus  proptcr  ipsuni  a  iiobis  cssr  fa- 

ciendum,  vcl    non    «limittcrc   propter   ipsvim,    quod   credimus   esse   diinit- 
S 
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Diese  Ausführungen  bieten,  soweit  sie  positiver  Natur 
sind,  Abälard  noch  keinen  Anlass  zur  Polemik.  Er  selbst 

schreibt  ja  im  Anschluss  an  Augustin  wie  das  ganze  12. 
Jahrhundert  der  Sünde  negativen  Charakter  zu,  da  sie 
im  Unterlassen  bestehe.  Doch  darf  dieser  einmaligen  Be- 

merkung, die  gar  nicht  aus  der  Augustinischen  Betrach- 
tungsweise hervorgegangen  ist,  nicht  zuviel  Gewicht  bei- 

gelegt werden.  Gegen  den  überall  hervortretenden  Sub- 
jektivismus  Abälards  ist  sie   belanglos. 

Ebenso  finden  sich  bei  manchen  in  dieser  Zeit  die 

Termini  consensus  und  besonders  contemptus  wieder.  ̂ ^) 
Eine  Uebernahme  Abälardischer  Theorien  bedeutet  das 

jedoch  keineswegs.  Es  soll  damit  nur  angedeutet  sein, 
dass  die  Sünde  auf  freien  Willensentschluss  zurückzuführen 

sei  und  als  Ausfluss  des  Stolzes,  als  Selbstüberhebung  an- 
zusehen ist,  wie  es  Augustin  ausdrücklich  behauptet  hatte, 

ohne  dass  hiemit  etwas  über  das  Wesen  der  Sünde  aus- 
gesagt werden  soll. 

Abälards  eigenartige  Theorie  über  die  Sünde  kommt 

am  klarsten  zum  Ausdruck  in  den  unmittelbaren  Folge- 
rungen aus  den  bereits  angegebenen  Grundsätzen.  Hier 

ist  es  Abälard  viel  mehr  darum  zu  tun,  die  gegenteiligen 

Annahmen  zu  widerlegen,  als  die  seinen  positiv  zu  be- 
weisen. 

In  der  Charakteristik  der  Sünde  als  Missachtung  Gottes 
und  als  Zustimmung  zu  dem  unserer  Ueberzeugung  nach 

tendum.  Cum  itaque  pcccatum  diffinimus  abnegative  dicentes  scilicet 

non  facere  vel  non  dimittere,  quod  convenit,  patenter  ostendimus 

niillam  esse  substantiam  peccati,  quod  in  non  esse  potius,  quam  in 

esse  subsistat.  ■ —  ib.  Hunc  vero  consensum  (d.  h.  die  Zustimmung 
zur  voluntas)  proprie  peccatum  nominamus,  h.  e.  culpam  aminae, 

qua  damnationem  meretur  vel  apud  Deum  rea  statuitur.  Quid  est 

enim  iste  consensus  nisi  Dei  con^emjjtus  et  offensa  ipsius.  Non  enim 
Deus  ex  damno  sed  ex  contemptu  offendi  potest. 

•')  Hugo  Rothom.  Dialog  III,  M.  192,  1168;  Petrus  Pict.  Sent.  II, 
14;  Alanus  ab  Ins.  Reg.  75  u.  80.  cf.  Augustinus,  De  lib.  arb.  III,  19; 

De  civ.  Dei  12,  6;  Contra  Faustum  22,  27;  Gregor.  M.  Reg.  Past.  III, 

29;  In  evang.  hom.  30.  —  Ziegler,  Gesch.  d.  Ethik  II,  247. 
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Unrechten  liegt  bereits,  dass  nur  eine  persönliche  Tat, 
ein   persönHcher  Willensentschluss  Sünde   sein   kann. 

Die  Voraussetzung  einer  Sünde  ist  die  Erkenntnis  der 
Sündhaftigkeit  unseres  Tuns.  Weder  der  Irrtum  selbst, 
noch  was  aus  Irrtum  geschieht  ist  Sünde,  wie  anderwärts 

angenommen  wurde. '^^) 
Ist  der  Willensentschluss,  also  etwas  Vorübergehendes 

die  Sünde,  so  kann  ein  Zustand  des  Menschen  niemals 
sündhaft  sein.  Darum  kennt  Abälard  keine  Erbsünde  im 

kirchlichen  Sinne,  einmal,  weil  sie  nur  ein  Zustand  sein 
könnte  und  zweitens,  weil  sie  nicht  vom  persönlichen  Willen 

des  Einzelnen  ausgeht.  Die  realistische  Erklärung  der  Erb- 
sünde war  dem  Nominalisten  Abälard  unannehmbar  und 

darum  gibt  er  nur  eine  Erbschuld  zu,  deren  Zusammen- 

häng mit  der  Sünde  nur  mehr  ein  äusserlicher  ist.^^) 
Ebenso  wie  keine  eigentliche  Erbsünde  anzunehmen 

ist,  muss  alles  vom  Bereich  der  Sünde  ausgeschlossen  wer- 
den,  was  dem  freien   Einzelwillen  nicht  untersteht. 

Darum  ist  auch  die  Begierde  nach  etwas  Unrechten 
wie  die  Lust  daran  niemals  Sünde,  noch  können  sie  einen 
Akt  sündhaft  machen,  da  sie  für  uns  meist  unvermeidlich 

sind.  Nur  die  Einwilligung  in  das  unrichtige  Streben  (vo- 
luntas)  oder  in  den  mit  Lust  verbundenen  Vorgang  ist 

sündhaft.  Begierde  und  Lust  sind  gar  nicht  einmal  not- 
wendige Begleiter  der  Sünde,  da  eine  solche  oft  vorhanden 

ist  ohne  sie.^') 

**)  Kth.  XIII.  t.  II.  6i.  Non  possumiis  direrc  cos  (d.  h.  die 

Christenvt-rfolger)  in  hoc  peccasse,  nee  ignorantiani  cujusquam  vol 
ipsam  infidelitatcm,   cum  qua  salvari  nemo   potest,   pecc  atum    esse. 

••)  Expos,  in  cp.  ad  Rom.  II.  t.  II.  243.  Est  ergo  originale 
peccatum,  cum  quo  nascimur,  ipsum  damnationis  debitum,  quo  obli- 
gamur,  cum  obnoxii  aeternae  poenac  efficimur  propter  culpam  nostii 

.riginis  i.  e.  primorum  parentum.  Achnlicli  Eth.  XIII.  u.  XIV. 

Ziegler,  A.  E.  212.  Diese  Auffassung  bekämpft  schon  Petrus  Lomb. 

•Scnt.   II,   30. 

")  Eth.  111.  t.  II.  598.  Constat  itaquc  peccatum  nonnunquam 
<  ommitti  sine  mala  pcnitus  voluntatc,  ut  ex  hoc  liquidum  sit,  quod 

peccatum    est,    voluntatcm    non    dici.     —    Eth.    III.    t.    II.    59Q.  ff.     Ex 

3* 
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Aehnliches  wie  von  Begierde  und  Lust  gilt  von  der 
unsittlichen  Veranlagung  (vitium).  Diese  und  ihr  Gegen- 

satz die  sittliche  Veranlagung  oder  Tugend  (virtus),  zu- 
sammen Sitten  (mores)  genannt,  sind  Neigungen  zum  Guten 

oder  Schlechten.  Für  Abälard  hat  die  Lehre  von  Tugend 
und  Laster  nur  sofern  Interesse,  als  er  sich  bemüht  die 
Verschiedenheit  von  sittlich  Gut  und  Tugend,  von  Sünde 
und  Laster  darzutun.  Das  Laster  (vitium)  ist  '.licht  Sünde, 
weil  es  als  etwas  durch  die  menschliche  Natur  Gegebenes 
weder  vom  Gewissen  noch  vom  Willen  des  Menschen  ab- 

hängt. Das  Laster  ist  unter  Umständen  nur  die  Veran- 

lassung der  Sünde.  '') 
Ist  endlich  die  Sünde  etwas  Geistiges,  so  kann  sie 

niemals  in  dem  äusseren  Werke  (opus)  der  blossen  Er- 
scheinung des  inneren  Entschlusses  liegen.  Die  äusser- 

liche  körperliche  Handlung  kann  ja  auch  erzwungen  wer- 
den, und  das  gleiche  Werk  kann  von  Guten  und  Bösen 

geschehen,  das  eine  Mal  mit  gutem,  das  andere  Mal  mit 
schlechtem  Gewissen.  Das  Werk  als  solches  hat  näm- 

lich keine  sittliche  Qualität,  sondern  diese  geht  allein  vom 
Gewissen  aus  und  kommt  dem  Werk  nur  nneigentlich 

zu  ̂=^)     Die  Polemik  gegen  das  Werk  (opus)  nimmt  einen 

his,  ut  arbitror,  liquidum  est  null^im  naturalem  rarnis  delectationem 

peccato  adscribendum  esse  nee  culpae  attribuendum  in  eo  eos  delec- 
tari,  quo  cum  perventum  sit,  delectationem  necesse  est  sentiri.  Nach 

Anführung  eines  erklärenden  Beispiels  fragt  er ;  quis  hanc  delec- 
tationem, quam  natura  facit  necessariam,  culpam  appellare  praesutiiat  ? 

'"■)  Eth.  Prol.  t.  II.  594.  Mores  dicimus  animi  vitia  vel  virtutes, 

quae  nos  ad  mala  vel  bona  opera  pronos  efficiunt.  —  Eth.  II.  t.  II.  595. 
Non  est  autem  hujusmodi  animi  vitium  idem  quod  peccatum,  nee 

peccactum  idem,  quod  actio  mala.  —  ib.  t.  II.  642.  Sicut  autem 

vitia  distmximus  a  peccatis,  ita  virtutes  illis  contrariae  vitiis  non- 

nullam  differentiam  habere  videntnr  al)  his.  quibus  beatitudinem  pro- 
meremur  bonis. 

"")  Eth.  VI.  t.  II.  609  .  .  .  (Zum  enim  omnia  peccata  sunt  animae 
tantuni,  non  carnis,  ibi  quippe  culpa  et  contemptus  Dei  esse  potest, 

ubi  ejus  notitia  et  ratio  consistere- habet.  —  Eth.  III.  ib.  602.  Nihil 

ergo  ad  augmentum  peccati  pertinet  qualiscunque  operum  executi», 

et  nihil   animam,   nisi   quod   ipsius   ''st,   coinquinat,    hoc    est   consensus, 
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g^rossen  Raum  in  der  Ethica  ein.  Dabei  ist  jedoch  wie 
schon  erwähnt,  zu  beachten,  dass  diese  nicht  allein  dem 
Werk  als  rein  mechanischer,  äusserer  Verrichtung  gilt, 
die  ja  auch  von  den  meisten  anderen  Theologen  als  nicht 
an  sich  sittlich  oder  wenigstens  nicht  hinreichend  zur  vollen 
Sittlichkeit,  sogar  unter  Umständen  als  nicht  notwendig 

angesehen  wurde;")  vielmehr  richtet  sie  sich  hauptsäch- 
lich gegen  die  Annahme  an  sich  guter  oder  schlechter 

Werke,  wie  viele  Beispiele  und  die  stets  wiederkehrende 
Behauptung  zeigen,  dass  die  Werke  an  sich  weder  gut 
noch  böse  seien,  sondern  alle  Sittlichkeit  aus  dem  Ge- 

wissen komme. 

Abälard  kennt  wie  alle  damaligen  Theologen  den  Un- 
terschied zwischen  schwerer  und  leichter  Sünde  (peccä- 

tum  grave  et  veniale)  und  findet  den  Grund  für  letztere 
im  Mangel  der ;  notwendigen  Aufmerksamkeit.  Wo  wir 
also  mit  klarer  Erkenntnis  und  vollbewusst  gegen  unser 

achtsamkeit '  solches  tun,  leicht.''')  Für  Abälard  ist  nur 
Gewissen  iiandeln,  sündigen  wir  schwer;  wo  wir  in  Un- 
charakteristffech,  dass  die  Aufmerksamkeit,  also  ein  sub- 

jektives Moment  das  einzige  Unterscheidungsmerkmal  zwi- 
schen schwerer  und  geringer  Sünde  bildet,  während  die 

gleichzeitigen  Scholastiker  dieses  zwar  in  gleicher  Weise 
anerkennen,  dabei  aber  auch  die  Schwere  der  gesetzlichen 
Verpflichtung,  also  ein  objektives  Moment  bei  Feststellung 

der  Schwere  einer  Sünde  entscheidend  sein  lassen.'^) 

quem  solummodc  pcecatum  esse  dixiimis  in  \()luntatc  cain  jiracrc- 

dentem  vel  artioncm  opciis  subsc(nu-meni.  Ebs.  ib.  ̂ ',''VI,  VII  (6n): 
Opera  quippe  ut  praedixinius  aequc  reprobis  et  electis  cummunia 

sunt  omniaque  in  so  indiffercniia  nee  nisi  pro  intentione  agentis  bona 

vel   mala   direnda   sunt.     Vcrgl.   Zie,orlcr.    A.   E.    206. 

''*)  Anselni,  Cani.  De  cone.  virg.  4;  Robert.  Pull.  Sent.  4,  15; 
5.  42;  6,  2:  12;  Hugo  \'i<t.  Sent.  III.  15:  Do  Sarrain.  II,  i  ■?.  r.  ?; 

Ki(  liard.  \'ict.    De  statu  int.   liom.    1,7;   2,   2;   u.  A. 
'*)  Eth.  XV.  t.  II.  620.  Ein  merhaniscl\es  Abwägen  der  Sünden 

ist  dies--  l'ntersrheidntig  iiaiurli(  li  nicht  (wie  Hittcher  a.  a.  O.  .St.  64 
meint.). 

'*)  Bernard  ('lar\.  De  praei  ,-pi(i  l,\;  XI;  Kchert.  Pull.  Sent.  5, 

33  11.  40;  Hugo  \'i(t.  De  Saeram.  II.    13.  «.   1  ;  Petrus  Pitt.   S<-nt.    II,   21. 
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Der  Gegensatz  zur  Sünde  oder  Ungerechtigkeit  ist 

nach  damaUgem  Sprachgebrauch  die  Gerechtigkeit  (ju- 
stitia).  Abälard  nennt  sie  das  Gut  des  Gehorsams  (bonum 
obedientiae).  Wie  er  die  Sünde  als  Missachtung  Gottes 
als  Selbstüberhebung  gekennzeichnet  hatte,  so  ist  nun  das 
sittlich  Gute  die  Unterordnung  unter  Gott,  die  Achtung 

der  göttlichen  Autorität,  so  wie  sie  uns  im  Gewissen  er- 

scheint. Ueber  das  „Gut  des  Gehorsams"  haben  wir  von 
Abälard  nur  einige  Bemerkungen  in  einem  kleinen  Frag- 

ment, das  als  Anfang  des  zweiten  Buches  der  Ethica  er- 
scheint. Hiernach  ist  das  sittlich  Gute  von  der  Tugend  in 

ähnlicher  Weise  zu  unterscheiden,  wie  die  Sünde  vom 

Laster.  ̂ *^)  Weiter  erfahren  wir  hier  weder  etwas  vom  Gute 
des   Gehorsams   noch  von  der  Tugend.'^) 

'«)  Eth   I.  II. 

*')  An  anderen  Stellen  ist  nebenher  von  der  Tugend  die  Rede. 

Wir  erfahren  dort,  dass  Abälard  übereinstimmend- mit ,  den  Lehrern 
seiner  Zeit  die  hergebrachten  vier  Kardinaltugenden  annimmt ;  (Sermo 

17.  t.  1.  481.  u.  \.)  nur  ist  er  geneigt,  der  Klugheit  als  intellektueller 

Anlage  nach  Boethius  (In  praed.  Arist.  Cat.  III,  M".  64,  242)  den 
Charakter  einer  eigentlichen  Tugend  abzusprechen  (Dial.  t.  II,  685.). 

Die  Gesamtheit  aller  Tugenden  wird  bald  auf  die  Liebe,  bald  auf 

den  Glauben  als  Grundtugend  zurückgeführt,  wobei  sich  erkennen 

lässt,  dass  der  Glaube  mehr  die  intellektuelle  Voraussetzung  der 

Liebe  bildet  (Exp.  in  ep.  ad  Rom.  t.  11,  165  ff. ;  203;  III.  ib.  277; 

IV.  ib.  298;  306;  311;  V.  ib.  343;  Introd.  I.  t.  IL,  7  ff.).  Die  Liebe 

ist  demnach  die  wichtigste  Tugend  und  äussert  sich  vornehmlich  als 

Gottes-  und  Nächstenliebe,  wog;g<;n  eine  eigentliche  Selbstliebe  dem 

Begriff  der  Liebe  widerspricht.  Vollkommen  sittlich  ist  nur  die  un- 

interessierte Liebe  (Theol.  I,  5  t.  II,  369;  IV,  ib.  536;  Expos,  in 

ep.  ad  Rom.  V.  t.  II,  324  u.  325.).  Die  Lehre  von  der  Liebe  und 

von  der  Tugend  überhaupt  ist  im  Sinne  Abälards  ausführlicher  in 

der  Epitonie  behandelt  (c.  32  ff.).  Hier,  wie  auch  grösstenteils  bei 

Abälard  ist  Augustin  und  einigemale  Gregor  d.  Gr.,  Quelle  und  Vor- 

bild. (Aug.  De  doctr.  christ.  I,  23—28;  III,  10;  De  lib.  arb.  I,  13; 
Enchir  117;  De  div.  QQ.  35  u.  s.  w. ;  Gregor  M.  In  Evang  I,  hom.  17. 

—  cf.  Denifle  a.  a.  O.  245;  460;  462;  468.).  Abälards  Lehren  fan- 
den dem  entsprechend  in  diesem  Kapitel  weniger  Widerspruch.  Nur 

dass  er  zwischen  natürlicher  und  •  übernatüriicher  Tugend  fast  gar 

nicht  unterscheidet  gemäss  seiner  Tendenz,  das  Heidentum  dem  Chri- 
stentum  anzunähern,    wurde   ihm   verargt,    und    die    intellektualistische 
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Nur  an  einer  früheren  Stelle  macht  Abälard  gelegent- 
hch  eine  hieher  gehörige  wichtige  Bemerkung.  Damit  näm- 
Hch  unser  Entschluss  wahrhaft  gut  genannt  werden  könne 
genügt  es  nicht,  dass  wir  blos  die  Ueberzeugung  haben, 
gut  zu  handein,  sondern  diese  Ueberzeugung  muss  auch 

objektiv  wahr  sein.  '"^)  Somit  läge  zwischen  der  Sünde  und 
dem  Guten  ein  weites  neutrales  Gebiet,  denn  Sünde  ist 
nur  ein  Tun  mit  bösem  Gewissen,  Gut  ein  Tun  mit  gutem 

und  wahrem  Gewissen,  sodass,  was  mit  gutem  aber  irri- 
gem Gewissen  geschieht  weder  sündhaft  noch  gut,  also 

indifferent  ist.  Dieses  Zugeständnis  an  den  Objektivismus 

ist  wie  der  Zusammenhang  der  angezogenen  Stelle  deut- 
lich ersehen  lässt,  hervorgegangen  aus  dem  Bestreben, 

die  letzten  nach  damaliger  Zeitanschauung  ungeheuerUchen 
Konsequenzen  des  ethischen  Subjektivismus  abzuwehren, 
kann  aber  dessen  Bestehen  in  keiner  Weise  in  Frage 

stellen.'^) 
Bei  den  Realisten  wendet  man  dem  sittlich  Guten, 

d.  h.  der  Gerechtigkeit  volle  Aufmerksamkeit  zu.  Die  Ge- 
rechtigkeit ist  sogar  ein  Lieblingsthema  der  damaligen 

Theologen,  die  hierin  mit  wenigen  Ausnahmen,  oft  wört- 
lich an  die  Lehren  Anselms  von  Canterbury  sith  an- 

schliessen. 

Erklärung  des  Glaubens  wurde  he^onders  von  Bcrnliard  v.  Clairvraux 

ontschiedeu  bekämpft  (in  der  Fassung  Introd.  I.  t.  II,  5,  Fides 

e  X  i  s  t  i  m  a  t  i  o  rcrum  non  apparentium.  —  Bernard,  De  error.  Ab.  IV. 
Im  Grunde  hat  er  De  consid.  4  mit  Hugo  Vict.  Scnt.  1,  i  ;  Petr. 

Lomb.  Sent.  III,  ̂ j^;  Petr.  Pict-  Sem.  III,  2t.  den  gleichen  Glauhens- 
begriff  wie   Abälard.). 

'*)  Elh.  XII.  t.  II.  6!  3.  .\ün  est  itaque  intentio  l)ona  dicenda, 
quia  bona  videtui  ,  sed  insuper,  quia  talis  est,  sicut  cvistimatur, 

cum  vicelieet  illud,  ad  quod  tendit,  sc  Deo  placerc  credit,  in  hac 

insuper   aestmiatione   sua    nequaquam   fallatur.      cf.    Dialog.    ;.    II.    715. 

")  Er  musste  nämlich  sonst  die  Tat  der  Kreuziger  Chri-sti.  da 
sie  nicht  wussten,  was  sie  taten,  wie  die  der  Christenverfolger  nicht 

nur  als  schuldlos,  sondern  als  gut  erklären,  was  wohl  nicht  blos 

seinem  christlichen  Gefühl  widersprach,  sondern  auch  alle  christlich 

Denkenden  gigen  ihn  aufgclu.i  ht  hätte.  cf.  Eth.  XII  u.  XIII. 

t.   II.  614.  f. 
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„Gerechtigkeit  ist  die  um  ihrer  selbst  willen  be- 
wahrte Rechtheit  des  Willens"  oder  die  Uebereinstimmung 

des  menschlichen  Willens  mit  dem  göttlichen.^") 
Die  Gerechtigkeit  ist  demnach  ein  gottgefälliger  Zu- 

stand, ein  Zustand  der  Vollkommenheit  und  Integrität. 
Nachdem  die  Menschheit  denselben  verloren  hat,  kann  er 

nur  durch  übernatürliche  göttliche  Wirkung  wieder  her- 

gestellt werden,  ist  also  Gnade  ̂ "^'j  und  dem  Menschen  bleibt 
nur  die  Aufgabe,  diesen  Zustand  zu  bewahren,  d.  h.  in 
jenen  Werken  sich  zu  betätigen,  die  schon  an  sich  dem 
Willen  Gottes  gemäss  sind.  Die  Bedeutung  des  Gewissens 
ist  hier  eine  analoge  wie  bei  der  Sünde.  Einigermassen 

anders  wie  Sünde  und  Laster  (vitum)  verhalten  sich  Ge- 
rechtigkeit und  Tugend.  Während  die  Laster  als  Unord- 

nung der  Affekte  bereits  sündhaft  sind,  sind  die  Tugen- 
den, die  als  geordnete  oder  auf  das  rechte  Objekt  ge- 

richtete Affekte  (d.  h.  Triebe)  bezeichnet  werden,  nicht 
immer  auch  schon  Gerechtigkeit,  sondern  müssen  erst  in 
Tätigkeit  treten,  um  das  zu  sein.  Wie  die  Gerechtigkeit, 
so  kommen  auch  sie  dem  Menschen  aus  Gnade  zu,  doch 

nehmen  manche  neben  diesen  vollsittlichen,  übernatür- 

lichen Tugenden  auch  natürliche  Tugenden  an,  die  dem 
Menschen  aus  sich  zukommen,  die  aber  ohne  Verdienst 

sind."*^) 
^"\  Anselm.  Cam.  De  concordi.i  I,  6.  Est  quidem  justitia  quae- 

libet  niiiKii'  v^'  ])ar\a  rectitudo  voluntatis  propter  se  servata.  —  De 

lib.  arb.  8.  Servarc  itaque  rectituaineni  voluntatis  propter  ipsam  recti- 

tudincin  est  unicuique  eam  servanti  vellc,  quod  Deus  vult  irum  velle. 

Vcrgl.  bes.  die  Viktoriner:  Hugo  Virt.  Sent.  III,  6;  De  Sacram.  i, 

5.  c.  13;  6.  c.  4;  7.  r.  13  u.  14.  Anselm  Cant.  1.  o;  Hugo  Virt. 

Seat.  IV,  5;  De  Sarram.  II,  13..  c.  2.  Bernard.  Clarv.  De  praecepto  14; 

Alanus  ab    Ins.  Reg.   69  u.   A. 

«')  cf.  St.  42  Anm.  86. 

82)  Zur  Lehre  von  der  Tugend  cf.  Bernard.  Cl.  De  gratia  4  u.  r>; 

De  praecepto  14;  De  dilig.  Deo  X,  Mg.  182,  991;  De  consid.  8  u.  14- 

.M.  itj,  55;  u.  8ü6;  De  grad.  hum.  i  u.  3 :  S.  in  cant.  83;  de 

div.  M.  183,  693.  —  Hugo  A'ict.  Sent.  I,  2  (teilweise  an  Ab.  er- 

innernd.) in,  9;  17:  IV,  3:  5;  ̂ '-  Sacram.  I,  6.  c.  17;  12.  c.  6. 

II,  13.  c.  I  u.  2;  6— II.  —  Rieh.  Vict.  Benjam.  min.  7  u.  66;  De  statu 

int.  hom.   I,  8;  —  Petrus   Lomb.   Sent.   I,    i;   II,  26—30;   III,  23  u.  24. 
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So  zeigt  sich  auch  hier  wieder  überall  deutlich  der 
schon  erwähnte  Gegensatz  der  Abälardischen  Lehre  zur 
gleichzeitigen  scholastischen.  Nicht  blos,  dass  Abälard  viel 
deutlicher  philosophisches  Denken  erkennen  lässt  als  die 
damaligen  Magistri,  auch  sein  Subjektivismus  tritt  wieder 
derart  zutage,  dass  er  selbst  dessen  extremste  Folgerungen 
abwehren   muss. 

Haben  nach  ihm  nur  die  subjektiven  Faktoren  der 
Sittlichkeit  Wert  und  Bedeutung,  so  stehen  bei  den  in 
des  Realisten  Anselm  Bahnen  wandelnden  Lehrern,  d.  h. 

fast  bei  allen  ausser  Abälard  die  objektiven  Momente  herr- 
schend im  Vordergrund,  wenn  auch  die  subjektiven  nicht 

ganz  ausgeschaltet  sind.  Es  will  jedoch  nicht  gelingen, 

auch  diesen  ohne  Widerspruch  die  entsprechende  Stel- 
lung anzuweisen,  weil  das  Objektive  das  Subjektive  im- 

mer wieder  in  die  Bedeutungslosigkeit  zurückdrücken  will. 

Schuld  und  Verdienst. 
Sündentilgung. 

Mit  dem  sittlich  Outen  und  Bösen  finden  vnr  un- 
trennbar verbunden  die  Begriffe  Verdienst  und  Schuld  und 

die  Forderung  der  Sündentilgung.    Verdienst  und  Schuld 

—  Pftrus  I'ict.  Seilt.  III,  i;  17;  24;  .\lanus  ah.  I.  Regg.  69;  88;  yi. 
Die  TugiiuUehre  schliesst  sicli  meist  eng  an  .in  .\ut;ustin  (De  lib. 

arh.  I.  13:  II;  18:  19.  De  doctr.  christ.  I,  28;  III,  10;  Enchir  117 

u.  A.\  autli  an  Gregor  d.  C.v.  .Ms  Gruncitugend,  aus  weicher  die 

anderen  ahgelcitet  werden  sollen,  wird  hald  der  ("dauhc  angegehen 
(nach  -Augustin  ICnrhir  117,  de  d.r  ir.  christ.  i,  25 — 28;  Gregor  M. 
Moralia  II;  In  E/ech.  il.  hi>ni.  4.  .id  v.  10.).  bald  die  Lielie,  auch  die 

Gerechtigkeit,  sehr  häufig  die  Dinuit  (nach  Gregor  M.  Moralia  2S, 

46;  et".  Lau.  Gregor  d.  Gr.  Lp/g.  1Ü54;  Ziegler,  Gosch.  d.  Tühik  II. 

246.).  Hier/u  .ausser  dein  .Angeführten:  Anselm  ("ant.  Monol.  74; 

Kobei;.  I'ull.  S,^nt.  11.  31:  \',  10;  31;  Hugo  Rotoin.  Dialog.  4.  4. 
Die  Moralis  philosophia  stellt  die  temperantia  voran  die  prudentia 

zuletzt.  (|u.  11.  M.  171.  1047.  —  Nach  der  .Sieben/ahl  der  Easter  suchte 

man  auch  eine  .Siebenzahl  der  Tugenden  zu  gewinnen:  Hugo  Vict.  De 

Sacrain.  II,  13.  c  2;  Rernard  CI.  SS.  de  div.  M.  183,  ̂ »93  (na<  h 

Gregor   M.    Moralia    11.    4(;.). 
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schienen  den  Scholastikern  des  12.  Jahrhunderts  so  be- 
kannt, dass  sie  sich  einer  genauen  Erklärung  überhoben 

glaubten.  Wir  erfahren  immer  nur,  dass  jede  wirklich 

gute  Handlung,  ja  das  sittlich  Gute  überhaupt  verdienst- 

lich, alles  sittlich  Schlechte  hingegen  schuldbar  sei.  ̂ ^)  Es 
lässt  sich  erkennen,  dass  das  Verdienst  der  im  Guten 
begründete  Rechtsanspruch  auf  entsprechenden  Lohn,  die 
Schuld  die  im  Bösen  begründete  Straffälligkeit  sei.  Lohn 
und  Strafe  sind  hauptsächlich  die  ewige  Seligkeit  und  die 
ewige  Verdammung.  Weil  durchaus  von  Gut  und  Bös 

bedingt,  unterliegen  Verdienst  und  Schuld  auch  den  glei- 
chen  Bestimmungen   wie  diese. 

Vor  allem  sind  sie  nicht  unbedingt  vom  individuellen 
Willen  abhängig,  sondern  können  wie  z.  B.  die  Schuld 

in  de;-  Erbsünde  durch  den  Gattungswillen  in  jedem  Gat- 
tungswesen bestehen.^*)  In  ähnlicher  Weise  wird  auch 

besonders  von  Anselm  v.  Canterbury  die  Uebertragung 

der  Verdienste  Christi  auf  alle  Christen  erklärt. '^•'^)  Wie 
das  Gute,  d.  h.  die  Gerechtigkeit,  vom  Menschen  nicht 

mehr  erworben  werden  konnte,  nachdem  sie  für  alle  ver- 

loren war,  sondern  jedem  nur  als  göttliches  Gnaden- 
geschenk zu  teil  wird,  so  ist  auch  folgerichtig  der  Lohn 

hiefür,  oder  wenigstens  der  Lohnanspruch,  das  Verdienst 
nur  Gnade.  Die  Schuld  jedoch  kommt  dem  Menschen 
allein  zu,  weil  er  ja  die  Ungerechtigkeit  allein  und  aus 

eigenem  Willen  verursacht  hat.^^) 
*»j  Zuwcili-'ii  wird  auch  ausgesprochen,  dass  nicht  bereits  die 

pfhchtgemässen,  sondern  erst  die  Überpflichtigen  Werke  verdienst- 
Hch  seien:  Kernard  Cl.  De  praeceptio  15.  Quaedam  per  contrarium 

neglecta  quidem  offensam  contrahnnt,  sed  impleta  gloriam  non  me- 
rcntur.     Aehnlich  Richard.  Vict.  Bcnj.  min.  26. 

**)  (f.   Erbsünde.    St.   42. 

*^)  Cur  Deus  homo. 

8^)  Anselm.  Cant.  De  concordia  III,  7,  12;  De  Hb.  arb.  13. 
Pullus,  Sent.  6,  49;  Bernard,  Cl.  De  gratia  et.  1.  a.  i,  2,  13,  14;  Da 

praecepto  14;  —  Hugo.  Vict.  De  sacr.  leg.  nat.  M.  176,  p.  23  u.  25. 
Sent.  II,  2;  III,  6,  7,  8;  De  Sacram.  I,  6,  c.  14  u.^  17;  Rieh.  Vict. 

De  statu  im.  hom.  7 ;  Benjam.  min.  65 ;  Petr.  Lomb.  Sent.  2,  27  u.  4, 

5,  7;  3,  18;  Alan.  ab.  I.  De  art.  II,  18;  Regg.  80,  90,  100;  De  fide 

I,  40.     Gemeinsame  Quelle  ist  hier  wieder  Augustin  (Enchir.  117.  u.  A.). 
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Abälard  entfernt  sich  getreu  seiner  nominalistischen 

Richtung  auch  diesmal  wieder  merkhch  von  der  allge- 
meinen Anschauung.  Da  er  Sünde  und  Schuld  so  sehr 

einander  naherückt,  dass  er  sie  zuweilen  geradezu  ident- 

fiziert,  ̂ '')  kann  die  Schuld  ebensowenig  etwas  Bleibendes 
darstellen  wie  die  Sünde  selbst,  wenn  er  auch  nirgends 
auf  diese  Folgerung  ausdrücklich  hinweist.  Eigentümlich 

ist  nur,  dass  er  insofern  die  Möglichkeit  einer  persön- 
lichen Schuld  ohne  persönliche  Sünde  annimmt,  als  er  die 

Erbsünde  als  Erbschuld,  d.  h.  Straffällig-keit  aller  Men- 
schen um  der  Sünde  der  Stammeltern  willen  ohne  Ueber- 

tragTing   der  Sünde   selbst  erklärt.  ̂ ^) 
Abgesehen  von  dieser  Inkonsequenz  tritt  ebenso  wie 

bei  der  Lehre  von  der  Sünde  der  Subjektivismus  erkenn- 
bar zutage;  besonders  ist  der  Einfluss  des  Gewissens  auf 

das  Verdienst  und  die  Schuld  der  gleiche  wie  bei  der 

Sünde.  ̂ ^)  Dieser  Subjektivismus  ist  auch  der  Grund  ̂ wa- 
rum Abälard  eine  Uebertragung  der  Verdienste  Christi  und 

eine  objektive  Erlösung  überhaupt  nicht  anerkennt,  denn 
das  Verdienst  hat  keine  Realität  ausserhalb  des  verdienen- 

den Subjektes.  Der  Mensch  muss  sich  darum  durch  Nach- 
ahmung des  Beispieles  und  der  Liebe  Christi  selbst 

erlösen  und  muss  allein  für  sich  verdienen.  Viel  weiss 

übrigens  Abälard  von  Verdienst  und  Schuld  ausser  dem 

häufigen  Hinweis  auf  die  Wichtigkeit  des  Gewis- 
sens nicht  zu  sagen,  weil  eben  die  beiden  Be- 
griffe   innerhalb    seines    ethisch-subjektivistischen     Ideen- 

•')  Etil.  III.  t.  11.  596.  Iku\r  vcio  coiisensum  ])roprie  peccatum 

hominamus,  hoc  est  culpam  aninii.-,  qua  dainnatioiicni  mcretur,  vet 
apud  Deum  rca  statuitur.  cf.  Kxp.  m  Hexacm.  t.  I.  663.  Wenn  Ab. 

häufig,  bes.  in  seinen  Predigten  vom  Gi. adenverdienst  redet,  so  ist 

vor   allem    dessen   Erklärung    der    Gnade    zu    berücksichtigen.     St.    18. 

•*)  St.  35.  Warum  Gott  den  persönlich  Sündelosen  straft  ist 
Abälard    selbst    ein    unergründliclus    (jcheimnis. 

•»^  Eth.  111.  t.  II.  604;  VII.  ib.  611.  Jntrod.  II.  ib.  73.  Exp. 

in  ep.  ad  Rom.  1.  ib.  179.  ff.;  II,  2U.ff.  Theol.  III.  ib.  449.  Na- 

türlich gibt  es  wie  keine  an  sich  guten  oder  bösen,  so  auch  keine  ver- 
dienstvollen odei  schuldbaren  opcra ;  nur  animus  u.  intenlia  bedingen 

\'erdienst  und  Schuld. 
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kreises  neben  Sünde  und  Gehorsam  keine  rechte  Reahtät 

gewinnen  konnten.  Hingegen  haben  sie  bei  den  übri- 
gen Scholastikern  des  12.  Jahrhunderts  infolge  der  hier 

bevorzugten  objektiveren  Deutung  die  grösste  Bedeutung, 
wobei  natürhch  Abälard  zuweilen  entschieden  bekämpft 
wird. 

An  die  Vorstellung  der  Sünde  schloss  sich  bei  den 
christlichen  Theologen  jeder  Zeit  und  so  auch  bei  denen 
des  12.  Jahrhunderts  die  andere  von  der  Vergebung  oder 
Tilgung  der  begangenen  Sünde.  Wie  wichtig  diese  Lehre 

damals  schien,  zeigen  die  ausführlichen  Abhandlungen  hie- 
rüber. Da  jedoch  nach  den  Scholastikern  des  in  Rede 

stehenden  Jahrhunderts  Sündenvergebung  in  Ueberein.- 
stimmung  mit  der  kirchlichen  Lehre  hauptsächlich  auf  sakra- 

mentalem Wege  erfolgt,  während  der  Mensch  nur  die 
Voraussetzungen  für  die  Wirksamkeit  des  Sakramentes 

bieten  kann,  so  ist  dieses  Kapitel  an  sich  für  den  Philo- 
sophen von  geringerer  Bedeutung.  Hier  kann  es  indessen 

darum  nicht  völlig  übergangen  werden,  weil  in  ihm  wieder 
klar  der  Gegensatz  Abälards  zu  den  herrschenden  Ideen 
seiner  Zeit  hervortritt.  Der  Sündenvergebung  durch  die 

objektiv  wirkenden  Sakramente  steht  gegenüber  die  sub- 
jektive Selbstentsündigung  Abälards. 

Für  Abälard  war  eigentlich  kein  Anlass  gegeben, 
dieses  Kapitel  so  breit  zu  behandeln,  wie  er  es  in  der 

Ethica  getan  Seine  eigenen  Lehren  waren  bald  ent- 
wickelt; der  grosse  Rest  ist  also  nur  Polemik  gegen  die 

objektiv-sakramentale  Sündentilgung,  obwohl  er  selbst  ge- 
legentlich die  Busse  (poenitentia)  als  Sakrament  bezeichnet 

und  ihre  Wirkung  auf  die  göttliche  Gnade,  natürlich  nach 
seiner  Definition,  zurückführt.  Vorzüglich  wendet  er  sich 
gegen  die  absolutio,  die  priesterliche  Lossprechung  von 
der  Sünde,  der  aus  sich  eigentlich  gar  keine  Wirksamkeit 

zukomme.  Teils  ist  ihm,  wie  vielen  Meistern  des  12.  Jahr- 
hunderts die  Lossprechung  nur  die  durch  den  Priester 

vollzogene  Aufhebung  der  verdienten  Kirchenbusse  unter 
Auferlegung    einer   geringeren,    während    die    Sünde    nur 
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von  Gott  allein  und  unmittelbar  nachgelassen  wird,  wobei 
stets  auf  das  augustinische  Bild  des  Lazarus  hingewiesen 
ist,  der  von  Christus  selbst  zum  Leben  erweckt,  von  den 
Jüngern  nur  von  den  hemmenden  Grabtüchern  befreit 

wurde.  ■'") 
Teils  versteht  Abälard  unter  absolutio  nur  ein  Für- 

bittgebet des  Priesters  und  schliesslich  des  Gläubigen  über- 
haupt für  den  Sünder,  das  aber  nur  dann  Erhörung  ver- 
dient, wenn  dem  Betenden  selbst  hohe  sittliche  Würde 

zukommt.  Darum  haben  nicht  alle  Priester,  sondern  nur 

die  sittlich  würdigen  die  Vollmacht  Sünden  zu  vergeben.'^') 
Auch  die  allgemeine  Uebung  des  Sündenbekenntnisses 

sucht  Abälard  zu  begründen.  Doch  sind  die  Gründe  meist 
ethischer  Natur  und  fordern  auch  nicht  die  allgemeine 
Notwendigkeit  des  Bekenntnisses;  es  werden  sogar 

bedeutsame  Ausnahmen  zugelassen. ^"^^ 
Unerlässlich  zur  Sündenvergebung  ist  nur  die  rein 

innerliche  Reue,  so  zwar,  dass  Busse  (Sündennachlass) 

und  Reue  oft  identifiziert  werden.  '•'^)  Reue  ist  Abscheu 
gegea  das  Böse,  Widerruf  des  bösen  Willens.  Ihr  Motiv 
kann  nur  die  vollkommene  Gottesliebe  sein,  nicht  die  Furcht 

vor  Strafe,  da  hier  nicht  die  Sünde,  sondern  nur  »die  ge- 
rechte Strafe  verabscheut  würde.  Auch  muss  sich  die 

Reue  auf  alle  Sünden  beziehen,  da  sonst  der  contemptus 

im  Menschen  nicht  aufhören  würde.  •'*)  Durch  den  in  der 
Reue  gegebenen  Widerruf  des  bösen  Willens  wird  dieser 

•»■;  Robert,  l'ull.  St-nt.  6.  6i  ;  Petr.  Pict.  Seilt.  III.  i6.  — 
Hugo  Vict.  Scnt.  6.  ii:  .\pparf^t  igitur,  quod  solus  Dcus  diinitlit 

peirata  vivifirandn  intcrius  per  gratiam ;  et  quod  sarcrdos  dimittit 

non  intus  vivificando  scd  a  debito  futurae  poenae  absoh  endo  per 

eam,  quam  injungit  satisfaetioneni.  rf.  August.  Kiiar.  in  Ps.  loi, 

II,  3  u.    .Sermo  98,   6;   Gregor    M.      In    cvang.    1.    II.   hom.    26. 

»M  Eth.  XXVI.   t.  II.  638. 

»-■)  Eth.  XXVI.  — 

•*)  Eth.  XVIII.  t.  II.  624.  Poenitentia  autem  proj)ric  die  itur  dolor 

animi  super  eo,  in  quo  deliquit,  cum  aliquem  seil,  pigeat  in  aliquo 

excessisse.  Gregor  d.  Gr.  besehreibt  an  mehreren  Stellen  die  Reue 

ganz  ähnlich. 

9^1  Kth.  XVIII— XX. 
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Selbst  aufgehoben;  die  Sünde  besteht  nicht  mehr.  So  be- 
dingt die  Reue  aus  sich  und  unmittelbar  die  Aufhebung  der 

Sünde,  ja  ist  selbst  die  Sündentilgung.''^)  Das  religiöse 
Moment  der  Verzeihung  Gottes,  die  an  die  Reue  gebunden 
ist,  tritt  viel  weniger  hervor  als  das  ethische  der  Bekehrung. 

Da  die  Schuld  innigst  mit  der  Sünde  verbunden  Ist, 
sollte  auch  sie  mit  dieser  verschwanden;  Abälard  nimmt 

jedoch  inkonsequent  an,  dass  der  Mensch  nach  der  Be- 
kehrung noch  kleinere  Strafen  für  seine  Sünden  abzu- 

büssen  habe.  Dies  geschieht  durch  freie  gute  Werke. 
Mit  aller  Entschiedenheit  verwirft  hingegen  Abälard  die 
damals  mehr  und  mehr  üblichen  Bussredemptionen,  da 
nach  seiner  Lehre  die  Bussgesinnung  allein  wirksam  ist, 

nicht  das  äussere,  oft  alles  Geistes  entbehrende  Werk.  ̂ ^) 

Schlussfolgerungen. 
Der  Vergleich  der  Ethik  Abälards  mit  den  ethischen 

Anschauungen  des  12.  Jahrhunderts  zeigt  uns  besonders 

in  den  Grundfragen  dieses  Gebietes  unvereinbare  Gegen- 
sätze. Nur  selten  ist  Uebereinstimmung  zu  finden  und 

meist  nur  in  Nebensachen  oder  nur  in  der  mit  klugem 

Vorbedacht  den  Kirchenvätern,  besonders  Augustin,  ent- 
lehnten Form,  die  jedoch  den  sachlichen  Gegensatz  nicht 

aufheben  will  noch  kann. 

Abälard  steht  mit  seiner  Ethik,  abgesehen  von  weni- 
gen Schülern  allein  in  seiner  Zeit.  Die  Wiederkehr  Abä- 

lardischer  Termini,  wie  contemptus,  oder  Abälardischer 
Redewendungen,  so  über  das  Gewissen,  bei  Petrus  dem 

^5)  Eth.  XIX.  Cum  hoc  aiiteni  gemitu  et  contritione  cordis 

(mit  wahrer  Reue)  peccatum  non  permanet,  hoc  est  contemptus  Dei 
sive  consensus  in  malum,  quia  Caritas  Dei  hunc  gemitum  inspirans 

non  patitur  culpam.  In  hoc  statim  gennitu  Deo  reconciliamur  et 

praecedentis  peccati  veniam  assequimur.  ebso.  ib.  XX.  Die  An- 
nahme der  Epitome  32  und  Wilhelms  v.  St.  Thierry  M.  184,  389,  (die 

ihren  Anstoss  vielleicht  in  Aug.  De  civ.  Dei  21  hat)  dass  Gottesliebe 

und  Sünde  zugleich  im  Menschen  bestehen  könnten,  ist  Ab.  ganz 

fremd,  vergl.    Ziegler,   Gesch.   d.   Eth.    II,   267. 

9«)  cf.  Deutsch,   a.   a.   O.,  397;   Ziegler,   A.   E.   216. 
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Lombarden  oder  Hugo  v,  St.  Viktor  bedeutet  noch  keine 
Annahme  seiner  ethischen  Prinzipien.  Niemand  hat  nach 
ihm  die  Ethik  auf  subjektiven  Momenten  allein  aufbauen, 
noch   auch   sein   Werk   fortsetzen   oder   ergänzen    wollen. 

Was  war  der  Grund  dieser  ablehnenden  Haltung? 
Wohl  nicht  sein  methodischer  Rationalismus,  denn  auch 
durch  seine  sonst  so  konservative  Zeit  geht  unverkennbar 
ein  rationalistischer  Zug,  der  voll  Vertrauen  auf  Vernunft 
und  Philosophie  noch  viel  kecker  als  Abälard  an  Tradition 
und  Dogma  rüttelte.  Ebensowenig  kann  sein  unstätes 

Wanderleben  noch  sein  unfertiger  Charakter  ein  genü- 
gender Grund  sein,  da  sich  trotzdem  immer  wieder  eine 

zahlreiche  Zuhörerschaft  um  ihn  sammeln  und  eine  kleine, 
freilich   kurzlebige   Schule   bilden   konnte. 

Auch  die  Inkonsequenzen  seiner  Lehre  konnten  ihr 
und  des  Meisters  Büchern  nicht  allzusehr  Eintrag  tun, 

wie  die  ungemessene  Verbreitung  der  gewiss  nicht  immer 
konsequenten  Sentenzen  des  Lombarden,  eines  Schülers 
Abälards,  beweist. 

Manche  mag  wohl  das  Verwerfungsurteil  der  Kirche 

über  mehrere  Lehren  Abälards,  sowie  das  energische  Auf- 
treten des  mächtigen  Abtes  von  Clairveaux  nicht  blos  gegen 

Abälardsche  „Irrlehren**,  sondern  gegen  den  Irrlehrer  selbst 

abgeschreckt  haben,  in  dessen  Bahnen  zu  treten.  '•'')  Aber 
Bernard  fand  nicht  überall  williges  Gefolge,  sondern  unter 

Abälards  Anhängern  erbitterte  Gegnerschaft  '•"^)  und  selbst 
das  kirchliche  Urteil  hinderte  nicht,  dass  noch  nach  der 

Synode  zu  Sens  die  Ideen  Abälards  wenigstens  auf  theo- 
logischem Gebiete  in  den  Sentenzensammlungen  seiner 

Schule  fortlebten;  freilich  nur  kurze  Zeit.  •'^) 
Mögen  diese  Umstände  viel  zur  Unterdrückung  der 

neuen  Doktrin  beigetragen  haben,  so  genügen  sie  allein 
doch  nicht.  Zudem  sagen  sie  uns  nicht,  wie  Abälard 
im  Gegensatz  zu  seiner  Zeit  zu  seiner  eigentümlichen  Ethik 
kam,  die  in  ihren  Prinzipien  durchaus  subjektivistisch  ist. 

®'l   Bernard   C"l.    Epist.    193;    232.   u.    A. 
")  cf.   Bercngari  Apologia.   t.   II,   72,   4. 
»»1    DcMlifl;-     1.     c. 
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Das  Verständnis  dieser  Erscheinung  kann,  wie  mehr- 
fach angedeutet  wurde,  voll  nur  Abälards  Stellung  zur 

Universalienfrage  bieten.  Ist  diese  auch  nicht  geeignet, 
allein  die  sog.  Frühscholastik  zu  charakterisieren,  so  ge- 

hört sie  doch  zu  den  wichtigsten  Problemen  dieser  Periode 
und  Hess  den  Kampf  zwischen  den  Schulen  nicht  erlöschen. 

Abälard  war  einer  der  Hauptkämpfer  im  Lager  des  viel- 
gestaltigen Nominalismus  gegen  den  ebenso  vielgestaltigen 

Realismus,  und  er  stritt  mit  so  viel  Ausdauer,  Scharfsinn 
und  oft  auch  mit  Glück,  dass  sein  ganzes  Denken  auch 
in  anderen  Materien  notwendig  nominalistisch  sein  musste. 

Wenn  sich  auch  nicht  erweisen  lässt,  dass  Abälard 
mit  klarer  Absicht  seine  Ethica  im  Geiste  des  Nomina- 

lismus schreiben  und  auf  dessen  Prinzipien  aufbauen  wollte, 
so   ist  doch   unleugbar,  dass   er  es  tatsächlich  getan  hat. 

Nach  dem  Nominalismus  ist  nur  das  Einzelne  wirk- 
lich und  wesentlich,  das  Allgemeine  dagegen  ein  Produkt 

des  das  Einzelne  zusammenfassenden  menschlichen  Den- 
kens, ein  Behelf,  um  leichter  das  Einzelne  erfassen  zu 

können.  Das  Einzelne,  das  Individuum  ist  demnach  das 

alleinige  Objekt  des  Wissens  und  darum  auch  das  zu- 
nächst und  eigentlich  Wertvolle.  Nach  dem  Realismus 

ist  das  Allgemeine  das  an  sich  erste,  der  eigentliche  Kern 
des  einzelnen  Seienden,  dieses  nur  sein  Produkt,  seine 
Verwirklichung  oder  Erscheinung.  Für  den  Menschen  ist 
das  Einzelne  nur  die  Veranlassung  zur  Erkenntnis  des 
Allgemeinen.  In  diesem  erfassen  wir  die  Wirklichkeit  selbst, 
und  darum  ist  es  auch  das  allein  Wissenswerte. 

Auf  die  Ethik  übertragen  ist  das  Individuum,  der 
einzelne  Mensch  für  den  Nominalisten  nicht  blos  das  wert- 

vollste Objekt,  sondern  auch  die  Quelle  aller  ethischen 
Werte.  In  ihm  und  durch  ihn  haben  die  ethischen  Be- 

griffe Realität.  Der  Nominalismus  führt  so  zum  ethischen 
Subjektivismus.  Dieser  lässt  sich,  wie  gezeigt  wurde,  bei 
Abälard  überall  deutlich  erkennen.  Der  Mensch  ist  nach 
ihm  selbst  das  Mass  alles  sittlich  Rechten.  Die  Aussage 
seines  Gewissens,  seine  Ueberzeugung  ist  Grund  und  Norm 
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dcM-  plliciitiicniasscii  Betätigung.  Eine  objektive  Norm  ist 
./war  vorhanden  im  göttlichen  Willen,  aber  sie  kann  gegen- 

über der  subjektiven  Norm  des  Gewissens  nicht  zur  Gel- 
tung kommen.  Die  Sünde  wird  derart  bestimmt,  uass 

sie  unbedingt  nur  dem  menschlichen  Individuum,  nicht 

der  allgemeinen  Menschennatur  anhaften  und  von  ihr  da- 
ium  aucli  nicht  auf  jenes  übertragen  werden  kann.  Das- 

selbe gilt  von  Schuld  und  Verdienst.  Auf  den  Subjek- 
tivismus ist  dann  auch  zurückzuführen  die  möglichste  Los- 

lösung dci  Menschen  von  der  göttlichen  Beeinflussung 
durch  die  Gnade,  die  nun  intellcktualistisch  gedeutet  wird, 

und  die  Proklamierung  der  sich  selbst  genügenden  Willens- 
freiheit, womit  die  grosse  Begeisterung  für  die  altheid- 
nischen Philosophen  und  ihre  Sittlichkeit  parallel  geht. 

Dass  die  Ethik  Abälards  ihr  eigentümliches  Gepräge  von 

seinem  Nominalismus  habe,  ist  demnach  eine  wohlbegrün- 
dete  Behauptung. 

In  dieser  Tatsache  liegt  aber  auch  der  Grund,  wa- 
rum diese  Ethik  mit  ihrem  Urheber  wieder  verschwinden 

musste.  Fast  alle  Scholastiker  des  12.  Jahrhunderts  waren 

entgegen  Abälard  der  Anschauung,  dass  der  Mensch  ethi- 
sche Normen,  Verhältnisse  und  Bestimmungen  nicht  erst 

schaffe,  sondern  in  sie  hineingeboren  werde  und  von  ihnen 

abhängig'  sei.  Dieser  Objektivismus,  wenn  man  ihn  so 
nennen  will,  ist  in  ähnlicher  Weise  auf  den  Realismus 

zurückzuführen,  wie  der  Subjektivismus  auf  den  Nomi- 
nalismus. Folgt  er  doch  stets  dem  Prinzip  des  Realismus, 

das  Objektive,  Aligemeingiltige  dem  Subjektiven,  Einzelnen 

voranzusetzen  und  dieses  aus  jenem  abzuleiten.  Der  Cie- 
gensatz  zwischen  ethischem  Subjektivismus  und  Objekti- 

vismus ,  in  diesem  Falle  zwischen  Abälard  und  dem 

12.  Jahrhunderts  ist  also  bedingt  durch  den  weiteren 
zwischen  Nominalismus  und  Realismus.  Mit  dem  all- 

umfassenden Siege  des  letzteren  ging  auch  die  Ethik  Abä- 
lards unter,  da  sie  aus  dem  Nominalismus  hervorgegan- 

gen war.  Nicht  einmal  in  der  durch  ihren  Nationalismus 
dem    Abälard    verwandten    Schule    von    Chatres,    wo    die 

4 
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kühnste  Spekulation  sich  geltend  machte,  fand  sie  Würdi- 
gung, weil  eben  hier  der  platonische  Realismus  in  streng- 

ster Form  die  Alleinherrschaft  behauptete,  der  zudem  in 

seinen  Quellen  mehr  auf  die  metaph3'sischen  und  kosmo- 
logischen  Forschungsgebiete  verwies  als  auf  die  Ethik.'"'') 

Als  dann  später  eine  vertiefte  Philosophie  wieder  auf 
die  Ethik  zurückkam,  waren  bereits  andere  Sterne  am 
Himmel  der  Wissenschaft  aufgegangen,  so  dass  man  über 
dem  Stagiriten  den  unfertigen  und  fremden  Bretonen  leicht 
vergass   und   gern   vermisste. 

'"")  Clerva],    Les    ecoles    de    Chatres    au    moyeii    age.      Par.    1895. 
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Josef  Schiller  wurde  geboren  am  25.  Februar  1875  zu 

Hirschbach  B.-A.  Ptarrkirchen  in  Niederbayern  als  Sohn  des 
im  Jahre  1885  verstorbenen  Zimmermanns  Michael  Schiller. 
Er  besuchte  die  Volksschule  zu  Hirschbach  von  1881  bis  1888. 

Die  weitere  Ausbildung  erhielt  er  am  kgl.  Gymnasium  zu  Passau. 

Nachdem  er  dort  im  Jahre  1896  das  Absolutorium  mit  Erfolg 

bestanden  hatte,  studierte  er  Philosophie  am  Lyceum  genannter 

Stadt  und  hierauf  Theologie  und  Philosophie  an  der  Maxi- 

milian-Ludwigs-Universität  in  München  in  den  Jahren  1897  bis 
1899.  Nachdem  er  seine  theologischen  Studien  im  Jahre  1900 
in  Passau  abgeschlossen  und  katholischer  Priester  geworden  war, 

wurde  er  als  Hilfsgeistlicher  verwendet  in  Tettenweis  und  Hofkir- 
chen. Mit  Erlaubnis  seines  Ordinariates  bezog  er  im  Herbst  1901 

wieder  die  Universität  München,  um  sich  ausschliesslich  dem 

Studium  der  Philosophie  zu  widmen.  Auf  Grund  einer  ein- 
gereichten Dissertation:  „Abälards  Ethik  im  Vergleich  zur 

Ethik  seiner  Zeit"  wurde  er  am  9.  Dezember  1904  von  der 
philosophischen  Fakultät,  I.  Sektion  zum  e.xamen  rigorosum 

zugelassen. 




















